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EXECUTIVE SUMMARY 

Eine Anreizregulierung setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, die – wie die 

internationale Erfahrung mit Anreizregulierungssystemen in der Energiewirtschaft zeigt – 

sehr unterschiedlich interpretiert und umgesetzt werden können. Bei der Ausgestaltung 

sind die jeweiligen Besonderheiten – sowohl die branchen- als auch die länderspezifischen 

– angemessen zu berücksichtigen. In Deutschland hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) 

gemäß § 112a des Energiewirtschaftsgesetzes 2005 (EnWG 2005) einen Bericht zur Ein-

führung einer Anreizregulierung für die Elektrizitäts- und Gasnetze auszuarbeiten. Das 

vorliegende Gutachten befasst sich mit der Anreizregulierung von Gasnetzbetreibern. Ne-

ben der Diskussion der wissenschaftlichen Literatur und internationalen Erfahrungen wird 

auf den Berichtsentwurf der BNetzA vom 2. Mai 2006 Bezug genommen (BNetzA, 2006a). 

Damit eine Anreizregulierung die erwünschten Ziele einer Effizienzsteigerung erfüllen kann, 

sind die Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass Planungssicherheit, Verbindlichkeit 

und Rechtssicherheit gewährleistet sind. Es müssen insbesondere die Partizipationsbedin-

gung, d.h. erreichbare Vorgaben sowie die Anreizbedingung, dass auch Unternehmen von 

Effizienzsteigerungen profitieren, erfüllt sein.  

Durch eine Anreizregulierung werden die Netzbetreiber einem höheren Risiko ausgesetzt. 

Dem ist durch eine risikoangepasste Festsetzung der zugestandenen Rendite Rechnung 

zu tragen. Außerdem muss durch die Regulierung sichergestellt werden, dass durchschnitt-

lich effiziente Unternehmen eine durchschnittliche Rendite erreichen können. Ebenso müs-

sen überdurchschnittlich effiziente Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite reali-

sieren können.  

Verschiedene der im Berichtsentwurf der BNetzA vom 2. Mai 2006 vorgesehenen Maß-

nahmen gefährden jedoch die vom § 21a EnWG 2005 geforderte Erreichbarkeit und Ü-

bertreffbarkeit der Effizienzvorgaben. Eine initale Absenkung der Erlöse auf den Durch-

schnitt der Branche ist strikt abzulehnen, da die Gefahr von unerreichbaren Vorgaben be-

steht. Ebenso ist der vorgesehene Zeithorizont von 3 bzw. 6-8 Jahren zu kurz, um die Effi-

zienzvorgaben zu erfüllen. Angesichts der langen Investitionszyklen in der Gaswirtschaft 

von rund 50 Jahren ist zu berücksichtigen, dass die Kapitalkosten von Bestandsanlagen 

nicht beeinflussbar sind. 

Die Einführung eines «Yardstick-Competition» bereits ab der 3. Regulierungsperiode ist 

kritisch zu betrachten. Die vollständige Entkopplung der Erlöse von den unternehmensindi-

viduellen Kosten bedarf zuvor einer Abklärung mit der Vereinbarkeit der in § 21a postulier-

ten Vorgaben.  
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Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen in der Gaswirtschaft wird die Verwendung 

eines Revenue-Caps mit starker Hybridisierung für Mengeneffekte sowie eines «Regulatory 

Accounts», um Schwankungen in Einzeljahren auszugleichen, grundsätzlich begrüßt. Die 

Dauer der Regulierungsperioden ist jedoch auf die maximal möglichen 5 Jahre auszudeh-

nen, damit Anreize effektiver wirken können. Außerdem liegen dadurch für jede neue Re-

gulierungsperiode bessere Informationen zur Beurteilung der Entwicklungen während der 

Vorperiode vor. 

Die Ermittlung des generellen X-Faktors, der die Veränderung der Produktivität der Gas-

wirtschaft im Vergleich zur Gesamtwirtschaft abbilden soll, hat auf Basis der totalen Fak-

torproduktivität zu erfolgen. Für die Berechnung auf Grundlage eines Törnqvist-Indexes 

müssen robuste Daten einer langen Zeitreihe verwendet werden. Auf die Anwendung eines 

Malmqvist-Indexes ab der 2. Regulierungsperiode ist aufgrund der Ausreißerproblematik 

bei kurzen Zeitreihen zu verzichten. Die bisher von der BNetzA verwendeten Daten sowie 

das methodische Vorgehen erlauben keine robuste Berechnung der Produktivitätsentwick-

lung der Gasnetzbetreiber. Auch ein Abstellen auf internationale Erfahrungen ist vor dem 

Hintergrund der unterschiedlichen nationalen Ausgangssituationen kritisch zu betrachten. 

Aktuell gibt es keinen Hinweis, dass die Produktivitätsentwicklung der Gasnetze größer ist 

als die Produktivitätsentwicklung der Gesamtwirtschaft. 

Hinsichtlich der zur Ermittlung des individuellen X-Faktors zu verwendenden  Benchmar-

king-Methoden besteht noch erheblicher Konkretisierungsbedarf seitens der BNetzA. Ein 

Effizienzvergleich über Benchmarking-Methoden ist für Gasnetze aufgrund der nicht exo-

gen vorgegebenen Versorgungsaufgabe methodisch sehr anspruchsvoll. Bisher konnten 

keine robusten Modelle für die Gaswirtschaft hergeleitet werden, die die Heterogenität der 

Gasnetzbetreiber angemessen berücksichtigen. Auch international ist das Benchmarking 

von Gasnetzbetreibern im Rahmen einer Anreizregulierung nicht verbreitet. Da alle 

Benchmarking-Methode mit Stärken und Schwächen behaftet sind und nicht die «wahre 

Effizienz» ermitteln können, ist die angestrebte komplementäre Verwendung mehrerer Me-

thoden zwingend. Unter regulatorischer Vorsicht und unter Berücksichtigung der gesetzli-

chen Vorgaben von erreichbaren und übertreffbaren Effizienzvorgaben empfiehlt sich zu-

dem eine Bestabrechnung zugunsten der Netzbetreiber.   

Bei der Überführung der Benchmarking-Ergebnisse in Effizienzvorgaben ist aufgrund der 

noch bestehenden Datenprobleme sowie methodischen Unsicherheiten besondere Vor-

sicht geboten.  Diesen Unsicherheiten kann mit einem Sicherheitsabschlag auf die Effi-

zienzvorgabe begegnet werden. Der Grundsatz einer formelmäßigen Überführung ent-

spricht dem Konzept der «Methodenregulierung» und ist zu begrüßen. Individuelle Beson-

derheiten, die nicht im Benchmarking abgebildet werden können, müssen jedoch im Rah-

men der sachlichen Rechtfertigung bereinigt werden können. Um die Erreichbarkeit und 

Übertreffbarkeit von Vorgaben sicherzustellen, kann eine Begrenzung der individuellen 
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Effizienzvorgabe vorgenommen werden. Unternehmen, für die im Benchmarking ein Effi-

zienzniveau ermittelt wird, das unter einem bestimmten Grenzwert liegt, erhalten diesen 

Grenzwert als Vorgabe. 

Die Einführung einer Qualitätsregulierung wird grundsätzlich begrüßt. Die vier genannten 

Dimensionen der Qualität (Sicherheit, Zuverlässigkeit, Produkt- und Servicequalität) wer-

den bereits heute von der Gaswirtschaft aufgrund des Substitutionswettbewerbs und dem 

Einfluss der technischen Regelwerke effektiv erfüllt. Bevor finanzielle Anreize eingeführt 

werden können, sind die Kundenbedürfnisse bezüglich des gewünschten Qualitätsniveaus 

und entsprechende Zahlungsbereitschaften zu ermitteln. Dies kann während der 1. Regu-

lierungsperiode geschehen. Bei der Ausgestaltung der Qualitätsregulierung bietet es sich 

außerdem an, die positiven Erfahrungen der Branche durch die Festlegung von Qualitäts-

standards im DVGW-Regelwerk zu berücksichtigen. 

 

Abgeleitet aus den im vorliegenden Gutachten thematisierten Punkten wird im Folgenden 

ein Vorschlag für die Ausgestaltung der Anreizregulierung für Gasnetzbetreiber präsentiert 

sowie eine Gegenüberstellung mit den im augenblicklichen Entwurf vorgesehenen Rege-

lungen durchgeführt. In der Übersichtstabelle sind in der ersten Spalte die einzelnen Ele-

mente einer Anreizregulierung aufgeführt. Die zweite Spalte beinhaltet die von der Bun-

desnetzagentur vorgesehenen Eckpunkte, mit einem Verweis auf die entsprechende Stelle 

im veröffentlichten Berichtsentwurf vom 2. Mai 2006 (BNetzA, 2006a). In der dritten Spalte 

findet sich jeweils der alternative Vorschlag.  

 

Thema Entwurf- BNetzA Vorschlag 

Regulierungs-
konzept 

Konzept der Methodenregulierung, 
keine Einzelverhandlungen (210-211; 
293-296) 

Methodenregulierung mit sachlichen Rechtfer-
tigungsmöglichkeiten bei unternehmensindivi-
duellen Besonderheiten 

Rechtssicher-
heit 

Regulierungssystem soll Netzbetrei-
bern Rechts- und Planungssicherheit 
bringen (293) 

Keine rückwirkende Änderung von Regeln; 
keine rückwirkenden Abschöpfungen von 
Gewinnen («Regulatory Commitment»). 

Regulierungs-
perioden 

1. Regulierungsperiode: 3 Jahre, 
2. Regulierungsperiode: 3-5 Jahre, 

ab 3. Regulierungsperiode: 2 Jahre 

(Kap. 5) 

Von Beginn an Regulierungsperioden von 5 
Jahren, um eine möglichst starke Anreizwir-
kung zu generieren und die Stabilität des 
Systems zu stärken und um Daten zur Beur-
teilung der Auswirkungen der Regelungen 
während der Regulierungsperioden zur Verfü-
gung zu haben. 
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Thema Entwurf- BNetzA Vorschlag 

Revenue-Cap-Regulierung in der 1. 
und 2. Regulierungsperiode mit Hybri-
disierung zur Berücksichtigung von 
Mengeneffekten. Über die genaue 
Form der Hybridisierung werden noch 
keine Angaben gemacht (228-229; 
Kap. 6.7; Kap. 15). 

Revenue-Cap-Formel mit starker Hybridisie-
rung auf Basis Vorhalteleistung und Zahl der 
Anschlüsse (je 50%); keine Cap-Reduktion bei 
Rückgang der Menge, da damit keine Kosten-
einsparungen verbunden sind. 

«Regulatory Accounts» zum Ausgleich 
von temperaturbedingten Schwankun-
gen (228, Kap. 15.1). 

«Regulatory Accounts» zum Ausgleich von 
temperaturbedingten Schwankungen 

Revenue-Cap 

Ab der 3. Regulierungsperiode: Y-
ardstick-Competition, vollständige 
Entkopplung der Erlöse von den unter-
nehmensindividuellen Kosten (Kap. 
5.5.3; Kap. 6.6) 

Kein fest vorgegebener Wechsel zu einem 
Yardstick-Competition ab der 3. Regulie-
rungsperiode. Weiterführen der Revenue-Cap-
Regulierung. 

Ermittlung der Kostendaten gemäß 
GasNEV, regulatorische Kostenrech-
nungsprüfung, Bestimmung der beein-
flussbaren Kostenanteile (262; Kap. 8) 

Ausgangsbasis des Revenue-Cap bilden in 
der 1. Regulierungsperiode die anrechenbaren 
Kosten des letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahres. In den Folgeperioden werden 
jeweils die durchschnittlichen Kosten mehrerer 
Jahre der vorhergehenden Regulierungsperi-
ode zugrunde gelegt. Keine Aberkennung von 
Kosten.  

Ausgangsba-
sis 

Die Höhe der Zinssätze auf das be-
triebsnotwendige Eigenkapital kann 
alle zwei Jahre von der BNetzA be-
stimmt werden (236-237). 

Bei der Kostenermittlung ist der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass die Netzbetreiber 
bei der Anreizregulierung einem höheren 
Risiko ausgesetzt sind. Der in Norwegen 
verwendete Aufschlag von 1 Prozentpunkt auf 
den WACC entspricht umgerechnet auf einen 
deutschen Eigenkapitelanteil  einem Zuschlag 
von 2,5 Prozentpunkten auf die Eigenkapital-
rendite.  

Initiale Absen-
kung 

Initiale Absenkung auf das durch-
schnittliche Effizienzniveau der Bran-
che zu Beginn der 1. Regulierungspe-
riode (337). 

Die Vorgaben zur Cap-Entwicklung müssen 
erreichbar und übertreffbar sein, daher keine 
initiale Absenkung auf das durchschnittliche 
Effizienzniveau der Branche. 

Genereller X-
Faktor (1/2) 

Ursprünglich vorgesehener genereller 
X-Faktor von 2,54%, aus Gründen der 
Rechtsicherheit und in Anlehnung an 
international übliche Bandbreiten 1,5 - 
2,0% in der 1. Regulierungsperiode 
(249, 253-254; Kap. 9).  

Genereller X-Faktor von 0%, da nicht ersicht-
lich ist, warum das Produktivitätswachstum in 
überdurchschnittlich langfristig ausgelegten 
Gasnetzen höher ist als in der Volkswirtschaft 
insgesamt.  
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Thema Entwurf- BNetzA Vorschlag 

Genereller X-
Faktor (2/2) 

Berechnung auf Basis eines Törnqvist-
Indexes in der 1. Regulierungsperiode, 
dann Malmqvist-Index (255). 

Berechnung auf Basis eines Törnqvist-Indexes 
(wegen Ausreißerproblematik mind. in den 
ersten 10 Jahren; danach Wechsel auf 
Malmqvist möglich).  

Preisentwick-
lung 

Verbraucherpreisindex (VPI) der Ge-
samtwirtschaft (245, 264) 

Anpassung des Cap an die Inflationsentwick-
lung auf Basis des Verbraucherpreisentwick-
lung (VPI) 

Individueller 
X-Faktor 

Benchmarking zur Ermittlung des indi-
viduellen X-Faktors (Kap. 5.3.2) 

Cap wird zusätzlich um einen individuellen 
Faktor angepasst, der unternehmensindividu-
elle Möglichkeiten der Effizienzsteigerungen 
abbildet. Zur Ermittlung des individuellen X-
Faktors wird ein Benchmarking durchgeführt. 

Es werden verschiedene Verfahren zur 
Ermittlung einer vergleichbaren Kos-
tenbasis für ein Benchmarking disku-
tiert (Kap. 12). 

Die Kostendaten für das Benchmarking müs-
sen vergleichbar sein, d.h. Unterschiede be-
züglich Aktivierung und Abschreibungen sowie 
die Lage im Investitionszyklus bzw. der Markt-
phase dürfen die Benchmarking-Ergebnisse 
nicht beeinflussen.  

Vergleichbar-
keit 

Darauf wie die verschiedenen Verfah-
ren explizit angewandt werden sollen, 
wird nicht eingegangen. 

Mehrere Methoden sind parallel durchzufüh-
ren und darauf eine Bestabrechung anzuwen-
den. 

Benchmar-
king-
Methoden 

Es sollen verschiedenen Methoden 
komplementär angewandt werden 
(Kap. 6.11), allerdings noch keine 
konkrete Festlegung auf eine Methode 
oder Spezifikation (noch keine Ergeb-
nisanalyse der Modellrechnungen für 
Gasnetzbetreiber, Kap. 13.4). Unklar 
ob Durchschnittsmethode oder Bestab-
rechnung vorgezogen wird.  

Da Benchmarking mit verschiedenen methodi-
schen und Datenproblemen verbunden ist, 
Anwendung mehrerer Benchmarking-
Methoden mit Bestabrechung zugunsten der 
Unternehmen. Mindestens anzuwenden sind 
parametrische (SFA und MOLS) und nicht-
parametrische (verschiedenen Variante der 
DEA). Die Verwendung Analytischer Kosten-
modelle ist nicht zu empfehlen.  

Ist im Verlauf des weiteren Konsultati-
onsprozesses so vorgesehen (328-
329, 796). 

Die Parameterauswahl (Kostentreiberanalyse) 
hat unter Einbezug der Netzbetreiber zu erfol-
gen, da ein Benchmarking nur akzeptiert wird, 
wenn die Ergebnisse als fair betrachtet wer-
den. 

Benchmar-
king-
Parameter  

 

Diskussion der Besonderheiten der 
Versorgungsaufgabe der Gasnetz-
betreiber, keine konkreten Vorschläge 
der Implementierung im Benchmarking 
(792; Kap. 11.4.3.3) 

Für Gasnetzbetreiber ist die Modellierung 
einer «exogenen Versorgungsaufgabe», wie 
dies für Stromnetze vorgesehen ist, nicht 
möglich. Stattdessen ist sowohl die aktuelle, 
historische als auch die potentielle Versor-
gungssituation angemessen zu berücksichti-
gen. 
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Thema Entwurf- BNetzA Vorschlag 

Der Abbau der Ineffizienzen hat inner-
halb von ein bis zwei Regulierungspe-
rioden (durchschnittlich ca. 5 Jahre) zu 
erfolgen (265). 

Um die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der 
Vorgaben zu garantieren, wird bei der Über-
führung berücksichtigt, dass Effizienzsteige-
rungen im Zeitablauf nur begrenzt möglich 
sind. Unter der Annahme, dass sich Ineffizien-
zen über 15 Jahre abbauen lassen, führt eine 
Ineffizienz von beispielsweise 15% zu einer 
Vorgabe von 1% pro Jahr. 

Überführung 
in Vorgabe  

Es wird nur von moderaten Problemen 
bei der Datenqualität ausgegangen 
(860). Die Festlegung einer Mindestef-
fizienz ist nicht vorgesehen.  

Bei der Überführung der Benchmarking-
Ergebnisse ist aufgrund von methodischen 
Probleme sowie mangelhafter Datenqualität 
große Vorsicht geboten. Als Mindesteffizienz 
für die Überführung wird eine Grenze von 70% 
festgesetzt. Bei einer dann  maximalen Ineffi-
zienz von 30% ergibt sich ein maximaler indi-
vidueller X-Faktor von 2%. 

Datenqualität Die Verwendung eines Sicherheitsab-
schlags wird in Aussicht gestellt, um 
Übertreffbarkeit der Vorgaben zu errei-
chen, allerdings ohne konkrete Quanti-
fizierung (335, 960). 

Um den methodischen Risiken Rechnung zu 
tragen, wird ein Sicherheitsabschlag von 0,5 
Prozentpunkten eingeführt. 

Qualitätsregulierung ab der 1. Regulie-
rungsperiode vorgesehen, z.T. mit 
unterschiedlichen Vorgaben für die 
Gas- und Stromnetzbetreiber: Durch-
führung von Kundenumfragen, Verein-
barung von Qualitätskenngrößen und 
Festlegung von Mindeststandards, bei 
Nichteinhaltung Verrechnung von 
Abschlägen auf das Regulierungskonto 
(Bonus-Malus-System, Kap. 6.14), 
Veröffentlichungs- und Monito-
ringpflichten mit Differenzierung nach 
Anzahl Kunden. Langfristig: Sorgfältige 
Integration der Versorgungsqualität ins 
Effizienzbenchmarking (Kap. 16) 

Orientierung der Qualitätsregulierung an den 
Bedürfnissen und Zahlungsbereitschaften der 
Kunden. Definition von Mindeststandards und 
Festlegung von finanziellen Anreizen in Zu-
sammenarbeit mit der Branche und nach 
Kundenbefragungen während der 1. Regulie-
rungsperiode. Nutzen der positiven Erfahrung 
mit bestehenden Qualitätssicherungssyste-
men (DVGW-Regelwerke). 

Qualitätsregu-
lierung 

Koordinierte Erarbeitung von Qualitäts-
Management-Systemen mit Branchen-
vertretern (Kap. 16.4.4).  

Maßnahmen wie Qualitäts-Management-
Systeme sind hinsichtlich ihres Kosten-
Nutzen-Verhältnisses zu überprüfen. 
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1 AUSGANGSLAGE UND AUFGABENSTELLUNG  

Die Umsetzung der EU-Richtlinie 2003/55/EG zur Liberalisierung der Gaswirtschaft und 

Schaffung eines Erdgasbinnenmarktes in nationales Recht erfolgte in Deutschland Mitte 

2005 mit der Neufassung des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Soweit eine kostenorien-

tierte Entgeltbildung erfolgt, können gemäß EnWG Netzzugangsentgelte auch auf Basis 

einer Anreizregulierung bestimmt werden. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat der Bun-

desregierung bis zum 1. Juli 2006 einen Bericht vorzulegen, der ein Konzept zur Durchfüh-

rung einer Anreizregulierung enthält. Wie eine Anreizregulierung aus Sicht der Gaswirt-

schaft ausgestaltet werden sollte, wird im vorliegenden Gutachten im Auftrag des Bundes-

verbandes für Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) dargelegt. Dazu werden die folgenden 

Analyseschritte vorgenommen: 

• Generelle Überlegungen zu den einzelnen Elementen einer Anreizregulierung unter 

Berücksichtigung der gasspezifischen Besonderheiten, 

• Diskussion des Berichtsentwurfs der Bundesnetzagentur nach § 112a EnWG zur 

Einführung der Anreizregulierung nach § 21a EnWG vom 2. Mai 2006 (BNetzA, 

2006a1), 

• Ausarbeiten eines Modellvorschlags, in dem die Erkenntnisse der Analyse berück-

sichtigt werden. 

Das Gutachten gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 zeigt die Grundelemente einer Anreizregu-

lierung aus ökonomischer Sicht auf und prüft deren Umsetzung im EnWG 2005, das die 

gesetzliche Grundlage zur Ausgestaltung einer Anreizregulierung für die deutsche Strom- 

und Gaswirtschaft bildet. In den Kapiteln 3 und 4 werden das Regulierungsverfahren sowie 

die Ausgangbasis für die Formulierung der Erlösobergrenzen erläutert. Kapitel 5 diskutiert 

den generellen X-Faktor (allgemeine Produktivitätsentwicklung) und die bei dessen Ermitt-

lung auftretenden Probleme. Es folgt in Kapitel 6 eine Auseinandersetzung mit den ver-

schiedenen Benchmarking-Methoden, die zur Bestimmung einer individuellen Produktivi-

tätsvorgabe herangezogen werden können. In Kapitel 7 wird ausgeführt, wie Benchmar-

king-Ergebnisse in erreichbare und übertreffbare Effizienzvorgaben überführt werden kön-

nen. Kapitel 8 beleuchtet die Rolle der Qualitätsregulierung im Rahmen einer Anreizregulie-

rung. Vorschläge zur alternativen Ausgestaltung einer Anreizregulierung sind im Executive 

Summary enthalten.  

                                                  

1  Im Verlauf des Gutachtens werden im BNetzA-Entwurf (BNetzA, 2006a) behandelte Punkte wie folgt zitiert: 
Kapitel z.B. (BNetzA, Kap. 5) sowie einzelne Argumente mit dem Verweis auf die jeweilige Randnummerie-
rung (BNetzA (253)).  
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2 KONZEPT DER ANREIZREGULIERUNG  

2.1 Die Ausgestaltung einer Anreizregulierung aus ö konomischer 

Sicht 

In Wirtschaftsbereichen, in denen monopolistische Strukturen vorliegen, dient die Regulie-

rung der Verhinderung von Monopolrenten. Je nach Ausgestaltung der Regulierung sind 

unterschiedliche Wirkungen zu erzielen. Von einer reinen Kostenregulierung gehen in der 

Regel beschränkte Effizienzanreize aus, da Kostenreduktionen sofort in Form von günsti-

gen Preisen von den Unternehmen weitergegeben werden müssen. Werden die Erlöse von 

den Kosten entkoppelt, erhalten die Unternehmen Anreize ihre Effizienz zu steigern, da 

sich dadurch höhere Gewinne realisieren lassen. Das Konzept der Anreizregulierung sieht 

vor, dass Unternehmen einige Zeit von Kostensenkungen profitieren können, indem sie 

ihre Gewinne einbehalten dürfen. Damit wird das Ziel erreicht, dass sowohl Netznutzer als 

auch Netzbetreiber von der Anreizregulierung profitieren 

Zum Funktionieren einer Anreizregulierung müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, die sich 

auf die so genannte Prinzipal-Agenten-Theorie zurückführen lassen (z.B. Laffont und Tiro-

le, 1993). 

• Partizipationsbedingung : Zur Erfüllung der Partizipationsbedingung müssen die 

Unternehmen in der Lage sein, mindestens ihre Kosten decken zu können. Dies ist 

gleichbedeutend mit der Forderung, dass Vorgaben an die Unternehmen erreichbar 

sein müssen. 

• Anreizbedingung : Damit die Anreizbedingung erfüllt ist, muss es den Unterneh-

men erlaubt sein, für einen bestimmten Zeitraum von Kostensenkungen in Form 

von Gewinnen zu profitieren. Die Effizienzvorgaben müssen so formuliert sein, dass 

sie auch übertreffbar sind und es muss sichergestellt sein, dass Unternehmen für 

effizientes Verhalten belohnt werden. 

Für eine Anreizregulierung ist es zudem unerlässlich, dass die regulatorischen Rahmenbe-

dingungen klar definiert sind und der rechtliche Rahmen verbindlich und langfristig ausge-

staltet ist («Regulatory Commitment»). Rechtssicherheit setzt voraus, dass eine eindeutige, 

einheitliche Definition der Kostenbasis feststeht. Die laufenden Entgeltgenehmigungsver-

fahren zeigen, dass einige Positionen strittig sind. Außerdem sollte eine möglichst lange 

Dauer der Regulierungsperiode angesetzt werden, denn nur dann können die Anreize zur 

Steigerung der Effizienz ihre Wirkung entfalten und Investitionssicherheit ist auch in der 

langen Frist gewährleistet. Dies ist insbesondere in Wirtschaftszweigen mit langen Investi-

tionszyklen von Bedeutung.  
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Damit eine Anreizregulierung die erwünschten Ziele einer Effizienzsteigerung erfüllen kann, 

sind die Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass Planungssicherheit, Transparenz, 

Verbindlichkeit und Rechtssicherheit für die Unternehmen gewährleistet sind. Die Partizipa-

tionsbedingung (Vorgaben müssen erreichbar sein) muss ebenso erfüllt sein wie die An-

reizbedingung (Unternehmen müssen an den von ihnen realisierten Effizienzsteigerungen 

teilhaben können).  

2.2 Elemente einer Anreizregulierung 

Eine Anreizregulierung setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, die in eine 

Effizienzvorgabe einfließen. Bei der Ausgestaltung gilt es viele Details zu beachten, die 

jeweils einen entscheidenden Einfluss auf die Anreizwirkungen haben können. Es ist zu-

dem für das Wirken der Anreize nicht erforderlich alle Teilaspekte zu berücksichtigen. Die 

konkrete Ausgestaltung ist zudem stark abhängig von den in der zu regulierenden Branche 

vorherrschenden Gegebenheiten.  

Die folgende Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Elemente einer Anreizregulierung und 

ihren jeweiligen Beitrag zur Formulierung einer Effizienzvorgabe. Als Ausgangsgröße für 

die Effizienzvorgabe dienen die anrechenbaren Kosten bzw. die maximal zugelassenen 

Erlöse. Zudem kann die Entwicklung des Preisniveaus, für das der Verbraucherpreisindex 

(VPI) oder ein anlagenspezifischer Güterpreisindex angesetzt werden kann, eine allgemei-

ne Produktivitätsvorgabe (Xgen) sowie eine unternehmensindividuelle Vorgabe (Xindiv) in der 

Effizienzvorgabe berücksichtigt werden.  

Die individuelle Vorgabe lässt sich unter Verwendung von Effizienzanalysemethoden ermit-

teln (unterlegte Felder in der Abbildung), bei denen die Unternehmen einem Benchmarking 

unterzogen und miteinander verglichen werden. Bei der Durchführung der Effizienzanalyse  

und der Überführung der Ergebnisse der Effizienzanalyse in die effektive Effizienzvorgabe 

ist besondere Vorsicht geboten, insbesondere wenn noch erhebliche Mängel bezüglich der 

Datenkonsistenz bestehen und sich die Unternehmen in ihren Strukturen stark voneinander 

unterscheiden (vgl. Abschnitte 6.1.4 und 7). 
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Abbildung 1 Elemente einer Anreizregulierung 

2.3 Die Anreizregulierung gemäß EnWG 2005 

Mit dem Energiewirtschaftsgesetz 2005 (EnWG 2005) wird die EU-Richtlinie 2003/55/EG2 

in nationales Recht umgesetzt. Gemäß EnWG 2005 soll sowohl bei der Strom- als auch bei 

der Gasversorgung eine Anreizregulierung implementiert werden. Dies soll per Verordnung 

geschehen, soweit eine kostenorientierte Entgeltbildung erfolgt. 

Entkopplung von Kosten- und Erlösentwicklung 

Ziel der Regulierung der Gas- und Stromversorgungsnetze ist die Sicherstellung eines 

wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Gas und die Sicherung 

eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von Energiever-

sorgungsnetzen (§ 1 Abs. 2 EnWG). In § 21a EnWG werden die wesentlichen Grundsätze, 

denen eine Anreizregulierung genügen muss, aufgeführt. So sieht das EnWG vor, dass 

innerhalb jeder Regulierungsperiode eine Entkopplung der Preis- bzw. Erlösentwicklung 

von der Kostenentwicklung vorgenommen werden soll. Indem die Netzbetreiber, die inner-

                                                  

2  Angesichts der geringen Fortschritte bei der Schaffung eines Erdgasbinnenmarktes wurde im Sommer 2003 
von der EU-Kommission die so genannten «Beschleunigungsrichtlinie Gas» mit gemeinsamen Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt verabschiedet. 
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halb der Regulierungsperiode erzielten Effizienzgewinne, die über die gesetzten Effizienz-

vorgaben hinausgehen vereinnahmen dürfen, soll der Anreiz zu einer effizienten Leis-

tungserbringung geschaffen werden. 

Erreichbare und übertreffbare Vorgaben 

Die Effizienzvorgaben sollen dabei so ausgestaltet sein und über die Regulierungsperiode 

verteilt werden, dass sie mit den einer einzelnen Unternehmung zur Verfügung stehenden 

und zumutbaren Maßnahmen erreicht und übertroffen werden können (§ 21a Abs. 5 

EnWG). Realisierte Effizienzgewinne sind dann in der nächsten Regulierungsperiode an 

die Netznutzer weiterzugeben, indem sie bei der Ausgestaltung der Vorgaben für die neue 

Regulierungsperiode berücksichtigt werden (Deutscher Bundestag, 2005; BT-Drs. 15/5268, 

S. 120). Diese Anforderungen erfüllen somit die grundsätzlichen Bedingungen einer Anreiz-

regulierung – die Partizipations- sowie die Anreizbedingung (vgl. Abschnitt 2.1).  

Effizienzvorgaben nur für beeinflussbare Kosten 

Damit Vorgaben erreichbar sind, ist bei der Ermittlung der Effizienzvorgaben eine Unter-

scheidung zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Kostenanteilen zu treffen. 

Der beeinflussbare Kostenanteil wird zu Beginn einer Regulierungsperiode ermittelt und die 

Effizienzvorgaben sind nur auf diesen Kostenanteil zu beziehen. 

Unterschiede zwischen Strom- und Gaswirtschaft 

Strom- und Gasversorgung unterscheiden sich in diversen Aspekten voneinander. Gasver-

sorgungsnetze werden zwar im Grundsatz im EnWG gleich behandelt wie Stromversor-

gungsnetze, d.h. gemäß § 1 EnWG muss die Versorgung der Allgemeinheit gewährleistet 

sein. Es gibt jedoch für die Anschluss- und Versorgungspflicht zahlreiche Ausnahmerege-

lungen, die überwiegend mit der wirtschaftlichen Zumutbarkeit und den unbedingten lang-

fristigen Zahlungsverpflichtungen (§ 25 EnWG) begründet werden. Auch sind Ausnahme-

regelungen für Investitionen in neue Infrastrukturen festgelegt (vgl. § 28a EnWG; Art. 22 

Richtlinie 2003/55/EG). Weiterhin sieht das EnWG im Falle von bestehendem oder poten-

tiellem Leitungswettbewerb vor, dass eine Rechtverordnung erlassen werden kann, die 

eine Entgeltbildung auf Grundlage eines marktorientierten Verfahrens zulassen (§ 24 Satz 

Abs. 2 Satz 5 EnWG). Davon hat der Verordnungsgeber im Falle der überregionalen Gas-

fernleitungsnetzbetreiber in Form von § 3 Abs. 2 GasNEV Gebrauch gemacht. Netzbetrei-

ber, die nach § 3 Abs. 2 GasNEV ihre Netzentgelte bilden, sind somit von der Anreizregu-

lierung ausgenommen. Die folgende Erläuterung und Diskussion der einzelnen Elemente 

der Anreizregulierung findet zudem unter besonderer Berücksichtigung der Unterschiede 
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zwischen der Gas- und Stromwirtschaft statt, die sich auf verschiedene Arten manifestieren 

und eine unterschiedliche Ausgestaltung der Anreizregulierung erfordern. 

2.4 «Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit» im Entwur f der BNetzA 

Das EnWG definiert die Grundprinzipien, die bei der Ausgestaltung der Anreizregulierung 

zu berücksichtigen sind. Die entsprechenden Vorgaben sind einerseits in zahlreichen 

Punkten methodenoffen formuliert. Dies hat einen gewissen Handlungsspielraum bei der 

Umsetzung in ein Regulierungskonzept zur Folge. Es ist daher Aufgabe des Anreizregulie-

rungskonzeptes, im Vorfeld der Verordnungsgebung konkrete Methoden vorzuschlagen. 

Andererseits sind im EnWG auch eine Reihe entscheidender Punkte klar beschrieben, die 

aus theoretischer Perspektive wesentlich sind, damit die Partizipations- und die Anreizbe-

dingung als Voraussetzung für die Anreizregulierung erfüllt sind. Das von der BNetzA im 

Berichtsentwurf vorgesehene Regulierungskonzept scheint in gewissen Teilen einer abwei-

chenden Interpretation der Postulate des EnWG – insbesondere hinsichtlich der Erreich-

barkeit und der Übertreffbarkeit – zu folgen. Dies stellt insbesondere die Erfüllung der oben 

genannten Partizipationsbedingung in Frage (vgl. auch die Ausführungen von Smeers 

(2006), Folie 133). 

«What can an infeasible solution be in BNetzA concept? A revenue cap that 

does not allow the firm to cover its cost.» 

Gefahr unerreichbarer Vorgaben 

Es wird im Berichtsentwurf der BNetzA zunächst eine initiale Absenkung der Erlöse auf das 

Durchschnittsniveau der Branche gleich zu Beginn der ersten Regulierungsperiode gefor-

dert (u.a. BNetzA, Kap. 6.13). Dadurch würden Kosten, die den Netzbetreibern im bisheri-

gen Regulierungssystem entsprechend der Gasnetzentgeltverordnung bewilligt worden 

sind, nicht mehr anerkannt. Die unternehmensindividuelle Ausgangssituation würde nicht 

berücksichtigt. Derartige Vorgaben sind für eine Vielzahl der Unternehmen nicht erreichbar. 

                                                  

3  Vortrag von Prof. Y. Smeers zum Thema «General Aspects and Regulatory Approach» an der Internationalen 
wissenschaftlichen Konferenz der Bundesnetzagentur in Bonn/Bad Godesberg, 25.-26. April 2006. 
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Eine initiale Absenkung der Erlöse auf den Durchschnitt der Branche ist strikt abzulehnen, 

da diese nicht auf den Vorgaben des EnWG zur Anreizregulierung beruht und weder dem 

Konzept einer Anreizregulierung gemäß der ökonomischen Theorie noch internationaler 

Anwendungspraxis entspricht.4 

Diese Maßnahme ist zudem schon deshalb nicht mit der Vorgabe der Erreichbarkeit und 

Übertreffbarkeit vereinbar, da ohne Übergangsfrist nur ein sehr geringer Teil der Kosten 

überhaupt durch die Unternehmen beeinflussbar ist. Das EnWG sieht in § 21a Abs. 5 expli-

zit vor, dass Effizienzvorgaben über die Regulierungsperioden verteilt und vom Netzbetrei-

ber, unter Nutzung der ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen, erreichbar und ü-

bertreffbar sein sollen. Die von der BNetzA verwendete Definition der Erreichbarkeit ver-

nachlässigt jedoch die unternehmensindividuelle Perspektive, indem auf allgemein mögli-

che Input-Output-Verhältnisse abgestellt wird: 

BnetzA (334): «Der Nachweis der Erreichbarkeit ist dadurch gegeben, dass es 

effiziente Unternehmen gibt, die eine entsprechendes Input-/Outputverhältnis 

realisieren.»  

Ebenso läuft die alleinige Ausrichtung der Effizienzvorgaben an einer durch einen Unter-

nehmensvergleich gebildeten Grenze der Vorgabe einer Erreichbarkeit unter zumutbaren 

Maßnahmen entgegen, da die unternehmensindividuelle Zumutbarkeit keine Berücksichti-

gung findet. 

BNetzA (959): «Mit der Ausrichtung der Effizienzvorgaben an einer durch Un-

ternehmensvergleich gebildeten Effizienzgrenze, wird also sichergestellt, dass 

von den Unternehmen nichts Unmögliches verlangt wird.»  

Lediglich im Falle der Realisierung von Effizienzgewinnen kann es zu einer Aufteilung zwi-

schen Netzbetreiber und Verbrauchern kommen. Der Anreiz zu hohen Effizienzsteigerun-

gen kann zudem nur wirken, wenn die Gewinne, die ein Netzbetreiber durch eine Überer-

füllung der Effizienzvorgaben erreicht auch für eine gewisse Zeit bei ihm verbleiben dürfen 

(BT-Drs. 15/5268, S. 120). Somit entspricht die Auslegung der Begriffe «Erreichbarkeit» 

und «Übertreffbarkeit» im Entwurf der BNetzA nicht den Vorgaben des EnWG. 

Der Nachweis der Erreichbarkeit ist nicht dadurch gegeben, dass es Unternehmen gibt, die 

bestimmte Input-Output-Verhältnisse realisieren können (BNetzA (334, 959)), sondern hat 

                                                  

4  In den Niederlanden wurde das für 2001 geplante Vorgehen einer initialen Absenkung nicht umgesetzt und in 
Österreich steht die geforderte Absenkung der Kosten von durchschnittlich 20% vor Einführung der Anreizre-
gulierung nicht im Zusammenhang mit individuellen Effizienzvorgaben. Zudem findet die Anwendung einer im 
Ausland gefundenen Lösung keine Gewähr dafür, dass die entsprechenden Vorgaben auch in anderen Län-
dern erreichbar und übertreffbar sind. Es gilt, die länderspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen. 
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sich an der Möglichkeit jeder einzelnen Unternehmung zu orientieren, inwieweit sie ihre 

Kosten innerhalb einer Regulierungsperiode mit angemessenen und zumutbaren Maß-

nahmen reduzieren kann (§ 21a Abs. 5 EnWG). 

Ein weiteres Element des Entwurfes der BNetzA, das den gesetzlichen Vorgaben nicht 

ausreichend genügt, betrifft den, ab der 3. Regulierungsperiode vorgesehenen «Yardstick-

Competition». Dieses weitere Element des Entwurfs der BNetzA genügt den gesetzlichen 

Forderungen nicht ausreichend. Der Begriff «Yardstick-Competition» wird in der Literatur 

und in der Regulierungspraxis unterschiedlich verwendet und der Berichtsentwurf lässt 

offen, wie «Yardstick-Competition» konkret umgesetzt werden könnte. Grundsätzlich wird 

dabei die Erlösvorgabe unabhängig von den unternehmensindividuellen Kosten gesetzt. 

Der Gesetzgeber fordert einen Abgleich der unternehmensindividuellen Erlöse mit den 

unternehmensindividuellen Kosten zu Beginn jeder Regulierungsperiode (§ 21a Abs. 4 

Satz 4 EnWG), so dass jeweils die tatsächliche Ausgangssituation der Unternehmen als 

Basis für die Effizienzvorgabe genommen wird. Werden keine unternehmensindividuellen 

Kosten berücksichtigt, besteht die Gefahr von gravierenden Regulierungsfehlern, die sich 

negativ auf die Vorhersagbarkeit und langfristige Planungssicherheit auswirken können und 

damit dazu führen, dass Investitionen gehemmt werden. International findet sich kein Bei-

spiel für einen «Yardstick-Competition», das auf die Situation der Gaswirtschaft in Deutsch-

land übertragbar wäre.5  

Die Einführung eines «Yardstick-Competition» ab der 3. Regulierungsperiode steht der in § 

21a EnWG postulierten Vorgabe entgegen, nach der für Effizienzvorgaben ausschließlich 

zu Beginn einer Regulierungsperiode von den unternehmensindividuellen Kosten auszuge-

hen ist. Zudem bleibt unklar, was BNetzA unter «Yardstick-Competition» tatsächlich ver-

steht. 

                                                  

5  In Norwegen wird die Einführung eine «Yardstick-Competition» für die 3. Regulierungsperiode für Stromnetze 
(d.h. nach 10 Jahren Erfahrungen mit der Anreizregulierung) diskutiert. In den Niederlanden ist sie im Gasbe-
reich ab 2007 geplant. Dort war jedoch die geringe Anzahl von 12 Gasnetzbetreibern bereits zu Beginn der 1. 
Regulierungsperiode  homogener und aufgrund des nahezu flächendeckenden Anschlussgrades in ihren Kos-
tenstrukturen vergleichbarer.  
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3 ERLÖSOBERGRENZEN : REVENUE-CAP-REGULIERUNG 

3.1 Die Revenue-Cap-Methode der Anreizregulierung 

Gemäß dem EnWG soll die Preis- bzw. Erlösentwicklung von der Kostenentwicklung inner-

halb einer Regulierungsperiode entkoppelt werden. Es lassen sich dazu verschiedene Ver-

fahren unterscheiden. Eine Price-Cap-Regulierung setzt eine Obergrenze für den Preis, 

eine Revenue-Cap-Regulierung setzt Obergrenzen für den innerhalb einer Regulierungspe-

riode maximal zu realisierenden Erlös. Zu Beginn jeder folgenden Regulierungsperiode 

werden die Vorgaben unter Berücksichtigung der unternehmensindividuellen Kosten neu 

berechnet. Da die Kostenbasis Ausgangspunkt für die weiteren Vorgaben ist, kommt ihr 

eine besondere Bedeutung zu. Erforderlich ist eine einheitliche Kostenbasis mit Sicherheit 

für die Unternehmen, dass die Positionen auch anerkannt werden.6 

Vorausgesetzt es wird ein Preiskorb («price basket») aus verschiedenen Preisen verwen-

det, kann den Unternehmen bei einem Price-Cap ebenso wie im bei einem Revenue-Cap 

Preissetzungsflexibilität gewährt werden. Beide Regulierungsverfahren liefern Anreize zu 

Kostenreduktionen und zwar umso stärker, je länger die Regulierungsperiode dauert. Der 

so genannte «Yardstick-Competition» – als drittes Verfahren – entkoppelt die Entwicklung 

der Erlöse/Preise dauerhaft von der Entwicklung unternehmensindividuellen Kosten (vgl. 

auch Abschnitt 4.1).  

Im Folgenden wird am Beispiel des von der BNetzA – für die ersten zwei Perioden – favori-

sierten Revenue-Cap-Verfahrens die zugrunde liegende Regulierungsformel genauer er-

läutert: 
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Die in jeder Regulierungsperiode festgelegte Erlösobergrenze ( tEO ) kann aus der Kosten-

basis der Anfangsperiode ( bK )7 abgeleitet werden, die um die allgemeine Preisentwicklung 

(Verbraucherpreisindex, tVPI ) sowie eine allgemeine ( genX ) und eine individuelle Produk-

tivitätsvorgabe ( indivX ) korrigiert wird. Im Rahmen der Qualitätsregulierung sieht die BNet-

zA in ihrem Berichtsentwurf vor, für die Qualität der Versorgung Zu- bzw. Abschläge zu 

                                                  

6  Die aktuell laufenden Entgeltgenehmigungsverfahren beim Strom zeigen ein anderes Bild. Es zeichnet sich 
ab, dass einige Positionen strittig sind und u.U. erst auf dem Rechtsweg geklärt werden. 

7  Eine detaillierte Erläuterung der zugrunde zu legenden Kosten als Ausgangsbasis für die Regulierungsformel 
findet sich in Abschnitt 4.1. 
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erteilen ( tQ ) (BNetzA, Kap. 6.14). Der maximal zulässige Erlös wird zudem um Kostenan-

teile ( tZ ), die nicht im Einflussbereich der Unternehmen stehen (z.B. Steuern, Abgaben, 

vorgelagerte Netze), angepasst. Kommt es im Verlauf einer Regulierungsperiode zu nach-

haltigen Mengenänderungen, können diese in einer Revenue-Cap-Regulierung über eine 

so genannte Hybridisierung («hybrides Element») ebenfalls berücksichtigt werden ( tHE ). 

Da Mengeneffekte insbesondere in der Gaswirtschaft eine besondere Rolle spielen und 

aus unterschiedlichen Gründen hervorgerufen werden können, wird in Abschnitt 3.3 ge-

sondert darauf eingegangen.  

Die während einer Regulierungsperiode maximal zu erzielenden Erlöse ergeben sich ge-

mäß folgender Formel: 

ttsonstttiti RKEEOMP ∆±−≤ ,,, *  

Die Erlöse itit MP * (Preise*Mengen) dürfen den Cap tEO  abzüglich der kostenmindernden 

Erlöse tsonstE ,  und dem Saldo des Regulierungskontos nicht überschreiten. 

3.2 Dauer der Regulierungsperiode und Planungssiche rheit 

Um die Anreizbedingung zu erfüllen und Unternehmen zu Effizienzsteigerungen zu bewe-

gen, sind lange Regulierungsperioden anzustreben. Dies gilt im Besonderen für Branchen, 

die sich durch lange Investitionszyklen und hohe Investitionskosten auszeichnen. Investiti-

onen werden getätigt, wenn verbindliche Rahmenbedingungen wie Rechtssicherheit und 

Planungssicherheit existieren sowie die Aussicht auf eine angemessene Rendite gegeben 

ist. Im § 21a Abs. 3 EnWG sind Regulierungsperioden von 2 bis maximal 5 Jahren vorge-

sehen. Die maximale Dauer wird aber von der BNetzA in ihrem Entwurf nicht ausgeschöpft. 

Für die 1. Regulierungsperiode ist eine Dauer von 3 Jahren vorgesehen, die 2. Regulie-

rungsperiode soll 3 bis 5 Jahre dauern (BNetzA, Kap. 5.5). Insbesondere die Dauer der 1. 

Regulierungsperiode von nur 3 Jahren ist vor dem Hintergrund der Beeinflussbarkeit der 

Kostenanteile von Netzbetreibern der Gas- und Stromwirtschaft als zu kurz anzusehen. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass die gesetzlich geforderte Erreichbarkeit gefährdet wird.  

Es sind Regulierungsperioden à 5 Jahren umzusetzen. So können Anreize effektiver wir-

ken und für jede neue Periode liegt jeweils genügend Information zur Beurteilung der Ent-

wicklungen während der Vorperiode vor. 
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3.3 Berücksichtigung von Mengeneffekten 

Je nachdem ob ein Price- oder ein Revenue-Cap gewählt wird, bestehen unterschiedliche 

Anreize für eine Ausweitung der Menge. Ein Price-Cap liefert Anreize zu Mengenerhöhun-

gen, weil sich dadurch Erlöse und Gewinne steigern lassen. Ein Revenue-Cap in der reinen 

Form setzt demgegenüber keinen Anreiz zu Mengenerhöhungen, weil dadurch infolge hö-

herer Mengen – bei unveränderten Erlösen – die Preise (stärker) gesenkt werden müssen 

und infolge höherer Kosten die Gewinne sinken (vgl. Abbildung 2). 
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Abbildung 2 Wirkung von Mengenänderungen bei einer Price- bzw. Revenue-Cap-Regulierung 

 

Eine gleiche Effizienzvorgabe reduziert bei Mengensteigerungen die Preise bei einem Re-

venue-Cap- stärker als bei einem Price-Cap-Verfahren. 

Mengenänderungen spielen insbesondere im Bereich der Gasversorgung eine große Rolle 

und lassen sich auf verschiedene Ursachen zurückführen: 
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• Temperaturbedingte Schwankungen der abgesetzten Menge, 

• Rückgang der Nachfrage auf dem Wärmemarkt aufgrund einer gesteigerten Ener-

gieeffizienz durch bessere Gebäudedämmung und technische Geräteneuerungen, 

• Mengenänderungen durch einen Netzausbau im bestehenden Netz (neue Hausan-

schlüsse), 

• Mengenänderungen durch die Neuerschließung von Gebieten und den Anschluss 

von Neukunden, 

• Wettbewerbsbedingte Verluste von Mengen an andere Netzbetreiber (Leitungs-

wettbewerb) oder andere Energieträger (Substitutionskonkurrenz). 

• Konjunkturbedingte Mengenänderungen, Mengenrückgang durch Industrieverlage-

rungen 

(Temperaturbedingte) Schwankungen der abgesetzten Menge sind bei Gas im Gegensatz 

zu Strom besonders stark ausgeprägt. Sie treten unter Umständen auch regional unter-

schiedlich auf und führen zu temporär höheren bzw. niedrigeren Erlösen. Um daraus resul-

tierende Preisschwankungen zu verhindern, können temperaturbedingte Schwankungen 

über ein so genanntes «Regulatory Account» abgefangen werden. Damit sich diese 

Schwankungen über den Zeitverlauf ausgleichen können, müssen die Regulierungsperio-

den lang genug sein. Der Rückgang der Nachfrage auf dem Wärmemarkt, der auf eine 

gesteigerte Energieeffizienz zurückzuführen ist,8 führt zu Absatzschwankungen, die keine 

entsprechenden Kosteneinsparungen nach sich ziehen. Es bedarf daher keiner direkten 

Anpassung des Revenue-Caps. 

Da temperaturbedingte Mengeneffekte im Bereich der Gasversorgung eine wichtige Rolle 

spielen, wird die Einführung eines «Regulatory Accounts», um Schwankungen in Einzeljah-

ren auszugleichen, grundsätzlich positiv bewertet. 

Eine größere Bedeutung muss angesichts der nicht flächendeckenden Versorgung mit Gas 

den Mengenänderungen, die durch einen Ausbau der Netze hervorgerufen werden, beige-

messen werden. Die Gasnetze in Deutschland sind historisch gewachsen und je nach Re-

gion unterschiedlich weit ausgebaut. Mit einem Ausbau der Netze kann das Absatzpotential 

gesteigert werden. Es sind jedoch auch hohe Investitionen nötig, die im Rahmen einer An-

reizregulierung angemessen berücksichtigt werden müssen. Um die entsprechenden An-

                                                  

8  Die Förderung erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) sowie die Energieeinsparverord-
nung (EnEV) führen dazu, dass Verbraucher sich zunehmend für den Einsatz von energieeffizienten Heizsys-
temen interessieren und die Gasnetzbetreiber in diesem kompetitiven Umfeld ebenfalls energieeffiziente An-
gebote bereitstellen, die jedoch die Absatzmenge pro Kunde verringern können. 
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reizwirkungen für einen Netzausbau zu erzielen, müssen sich Mengenänderungen auf-

grund von Neuanschlüssen zu 100% in der Preis- bzw. der Erlösobergrenze niederschla-

gen. Wird die Erlösobergrenze nicht entsprechend angepasst, stellt dies ein Investitions-

hemmnis dar und es besteht die Gefahr, dass sowohl Neu- als auch Ersatzinvestitionen 

unterlassen werden (vgl. dazu auch Abschnitt 3.4). 

Im Zusammenhang mit der Hybridisierung des Revenue-Caps sind für den Gasbereich 

folgende Größen relevant: gebuchte Kapazität bzw. Vorhalteleistung, Jahreshöchstleistung, 

transportierte Menge, Netzlänge und Zahl der Anschlüsse. Zur Hybridisierung der Reve-

nue-Cap-Formel werden für die Gaswirtschaft im Entwurf der BNetzA lediglich erste kon-

zeptionelle Überlegungen angestellt (BNetzA, Kap. 15). Das Thema ist für die Gasnetz-

betreiber jedoch von zentraler Bedeutung, da bei ungenügender Berücksichtigung von 

Mengeneffekten die Regulierung zur Folge hat, dass der Aus- und Neubau von Gasnetzen 

nicht mehr rentabel ist. 

Mengenänderungen aufgrund von Neuerschließungen und einem Ausbau der Netze spie-

len bei der Gasversorgung in Deutschland eine Rolle. Dies kann mit einer starken Hybridi-

serung des Revenue-Caps erreicht werden, die insbesondere auch potentielle Größen der 

Bereitstellung (Vorhalteleistung) berücksichtigt. 

3.4 Cap-Regulierung und Investitionsanreize 

3.4.1 Generelle Investitionsanreize 

In der wissenschaftlichen Literatur zur Anreizregulierung wird diskutiert, dass von einer 

Anreizregulierung ungenügende Qualitäts- und Investitionsanreize ausgehen können. Um 

zu verhindern, dass im Rahmen der Cap-Regulierung ungenügende Investitionen getätigt 

werden, die langfristig einen unerwünschten Rückgang der Versorgungsqualität zur Folge 

haben, sind verschiedene Maßnahmen zu kombinieren: 

• stabile regulatorische Rahmenbedingungen, die rückwirkende Abschöpfungen (und 

auch initiale Absenkungen) ausschließen,  

• eine marktübliche Rendite auf das eingesetzte Kapital, 

• erreichbare und übertreffbare Vorgaben, 

• ein transparentes und robustes Benchmarking-Verfahren, 

• sachgerechte Qualitätsregulierung mit Bonus-Malus-Regelung, 
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• eine Hybridisierung der Cap-Formel, welche Erweiterungsinvestitionen (Neu-

anschlüsse und Netzausbau) nicht hemmt. 

3.4.2 Investitionsanreize bei Erneuerungsinvestitio nen 

Doch selbst in einem derartigen System kann ein Investitionshemmnis bezüglich der Er-

satzinvestitionen bestehen, wenn die Höhe des Caps durch die Lage des betroffenen Un-

ternehmens im Investitionszyklus beeinflusst wird. Konkret bilden die niedrigen Kosten 

eines Unternehmens, das sich am Ende des Investitionszyklus befindet, die Basis für die 

Netzentgelte für die folgende Regulierungsperiode. Wenn während dieser Periode ein hö-

herer Investitionsbedarf zur Erneuerung der Netze besteht, wird die Unternehmung wäh-

rend der gesamten Regulierungsperiode Verluste schreiben, da sie infolge der Neuinvesti-

tionen höhere Kosten hat, ohne dass die Erlösvorgabe deshalb angepasst würde. Diese 

Verluste stellen jedoch ein massives Hemmnis für Investitionen dar, das auch durch die 

Anpassung der anrechenbaren Kostenbasis zu Beginn der nächsten Regulierungsperiode 

nicht kompensiert werden kann. Um diese Investitionshemmnisse zu beseitigen, sind ver-

schiedene Maßnahmen z.B. die Freigabe von Investitionsbudgets denkbar.  
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4 AUSGANGSBASIS FÜR EFFIZIENZVORGABEN  

4.1 Bestimmung der Ausgangsbasis 

Vor Beginn jeder Regulierungsperiode ist die zulässige Obergrenze für das Ausgangsjahr 

neu festzulegen. Dabei wird in der Regel auf die Kosten der abgelaufenen Regulierungspe-

riode abgestützt (Kosten-Erlös-Abgleich). Auch der deutsche Gesetzgeber ging offensicht-

lich von diesem Konzept aus: 

BT-Drs 15/5268.: «[Die Anreizregulierung] unterscheidet sich von einer rein 

kostenorientierten Regulierung dadurch, dass eine Entgeltbildung auf Kosten-

basis für eine Regulierungsperiode nur einmal am Anfang einer Periode vorge-

nommen wird, die spätestens nach einer Anlaufphase in der Regel vier bis fünf 

Jahre umfassen dürfte.» 9 

Es gibt auch Regulierungsansätze, die eine vollständige dauerhafte Entkopplung der Er-

lösentwicklung von der Entwicklung der Kosten vorsehen (z. B. der so genannte «Yard-

stick-Competition»). Eine dauerhafte, permanente Entkopplung bringt jedoch ein deutlich 

höheres Risiko mit sich, dass Vorgaben nicht erreichbar oder übertreffbar sind. Falls die 

Effizienzsteigerungsmöglichkeiten eines Unternehmens einmal überschätzt werden, folgt 

nach Ablauf der Regulierungsperiode keine Korrektur, welche die Unternehmung wieder an 

ihre wahre Situation heranführt. Dieser Aspekt wurde auch vom Gesetzgeber genannt: 

BT-Drs. 15/5268: «Um beurteilen zu können, ob die Effizienzvorgaben sachge-

recht waren, ist am Ende einer Regulierungsperiode und zu Beginn der nächs-

ten als Vergleichsgrundlage eine erneute Entgeltermittlung auf Kostenbasis 

sinnvoll.»10 

«Yardstick-Competiton» steht im Widerspruch zum vom Gesetzgeber geforderten Abgleich 

von Erlösen und Kosten zu Beginn jeder Regulierungsperiode. 

Um übermäßigen Schwankungen in der Kostenentwicklung vorzubeugen und zur Bereini-

gung von Sondereffekten sollten zur Ermittlung der Ausgangsbasis nicht die Kosten eines 

einzelnen Jahres herangezogen werden, sondern ein Durchschnitt über mehrere Jahre.  

                                                  

9  Deutscher Bundestag (2005), BT-Drs. 15/5268, S.119-120. 
10  Deutscher Bundestag (2005), BT-Drs. 15/5268, S. 120. 
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Damit wird auch das Problem gelöst, dass Unternehmen einen Anreiz haben können, ihre 

Kosten gegen Ende der Regulierungsperiode zu erhöhen (vgl. BNetzA (219)), das zur Be-

gründung der Notwendigkeit einer Einführung des «Yardstick-Competition» genannt wird. 

Die Durchschnittsbildung bringt den zusätzlichen Vorteil mit sich, dass unsystematische 

Kostenschwankungen zwischen den Jahren die Ausgangsbasis nicht beeinflussen. 

Als Ausgangsbasis für die Erlöse des ersten Jahres jeder Regulierungsperiode soll ein 

Mehrjahresdurchschnitt der Kosten der vorhergehenden Regulierungsperiode dienen. 

Beim Wechsel von einer kostenorientierten Regulierung zu einer Anreizregulierung erhöht 

sich das unternehmerische Risiko. Da bei einer kostenorientierten Regulierung generell alle 

Kosten definitionsgemäß gedeckt werden können und ein feste Rendite zugesichert ist, 

zeichnen sich kostenorientiert regulierte Unternehmen durch ein geringeres Risiko aus. 

Durch die Einführung einer Anreizregulierung steigt das Risiko, da die Kostendeckung nicht 

mehr im gleichen Ausmaß gewährleistet ist. Zudem sind die Unternehmen mit höherer Pla-

nungsunsicherheit konfrontiert. Dieses gilt ganz besonders, wenn Gewinne rückwirkend 

abgeschöpft werden sollen. Diese regulierungsbedingten Risiken führen dazu, dass Unter-

nehmen, die einer Anreizregulierung unterliegen, am Kapitalmarkt mit höheren Risikozu-

schlägen bedacht werden, wodurch die Finanzierungskosten steigen. Dies ist bei der Fest-

legung der kalkulatorischen Zinssätze auf das betriebsnotwendige Eigenkapital zu berück-

sichtigen und durch eine risikoangepasste Festsetzung der zugestandenen Rendite Rech-

nung zu tragen. Für die Ermittlung des kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatzes (vgl. BNet-

zA 464) können somit nicht die Grundlagen der kostenorientierten Regulierung übernom-

men werden. So wurde beispielsweise in der Stromnetzregulierung in Norwegen bei der 

Einführung der Anreizregulierung ein Aufschlag von einem Prozentpunkt auf die Gesamt-

kapitalrendite gewährt. Bei einer Eigenkapitalquote von 40% entspricht dies einem Anstieg 

des kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatzes um 2,5 Prozentpunkte. Es muss außerdem 

sichergestellt werden, dass durchschnittlich effizienten Unternehmen eine durchschnittliche 

Rendite zugestanden wird. Ebenso müssen überdurchschnittlich effiziente Unternehmen 

eine überdurchschnittliche Rendite realisieren können.  

Durch eine Anreizregulierung werden die Netzbetreiber einem höheren Risiko ausgesetzt. 

Dem ist bei der Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes Rechnung zu tragen. 

Die von den Unternehmen ermittelten Kosten sind durch die Regulierungsbehörde auf die 

Einhaltung der kostenrechnerischen Vorgaben zu prüfen. Auf eine Effizienzprüfung – wie 

von der BNetzA (BNetzA (465)) vorgeschlagen – muss im Rahmen der Festlegung der 

Ausgangsbasis verzichtet werden. Denn die Effizienzprüfung darf bei der Ermittlung der 
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Effizienzvorgabe nur einmal erfolgen. Dies geschieht im Rahmen der Effizienzanalyse (vgl. 

Abschnitt 6). 

Die Kosten zur Festlegung der Ausgangsbasis sind lediglich bezüglich der Einhaltung der 

kostenrechnerischen Vorgaben zu prüfen. Auf eine Effizienzprüfung muss verzichtet wer-

den, da Effizienzvorgaben andernfalls doppelt verrechnet würden. 

4.2 Beeinflussbare und nicht beeinflussbare Kostena nteile 

Neben der Höhe der Ausgangsbasis der Kosten ist auch die Unterscheidung der Kosten in 

beeinflussbare und nicht beeinflussbare Kosten relevant. Die Unterscheidung ist für zwei 

Elemente des Regulierungskonzepts von Bedeutung: 

• Vergleichbarkeit:  Damit durch Benchmarking-Rechnungen ein aussagekräftiger 

Effizienzvergleich erreicht werden kann, dürfen nur Kosten miteinander verglichen 

werden, die von den Unternehmen beeinflusst werden können. 

• Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit:  Effizienzvorgaben dürfen nur Kosten betref-

fen, die von den Unternehmen beeinflusst werden können. Damit Effizienzvorgaben 

erreichbar und übertreffbar sind, muss dabei der Zeitraum berücksichtigt werden, in 

welchem Kosten beeinflussbar sind. 

Wenn für den Effizienzvergleich ein Vergleichskonzept gewählt wird, das auch die Kapital-

kosten umfasst, betrachtet man die langfristigen Kosten . Hal R. Varian schreibt dazu in 

seinem Standardwerk:  

«Long run and short run are of course relative concepts. Which factors are 

considered variable and which are considered fixed depends on the particular 

problem being analyzed. You must first consider over what time period  you 

wish to analyze the firm’s behavior and then ask what factors can the firm ad-

just during that time period.»11 

Die angesprochene zeitliche Dimension gilt es insbesondere bei der Herleitung von er-

reichbaren und übertreffbaren Effizienzvorgaben zu berücksichtigen. Wenn die lang-

fristigen Kosten analysiert werden, geht man implizit davon aus, dass alle Kosten (auch 

Kapitalkosten) variabel (also beeinflussbar) sind. Konsequenterweise müssen bei der Fra-

ge, in welcher Frist die Kosten beeinflussbar sind, auch die Investitionszyklen der Kapital-

anlagen als relevante Frist berücksichtigt werden. Bei einer typischen Anlagennutzungs-

                                                  

11  Varian (1992), S. 66  [Hervorhebung durch Plaut Economics]. 
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dauer von rund 40 Jahren in der Gaswirtschaft können somit Vorgaben nur erreicht und 

übertroffen werden, wenn berücksichtigt wird, dass die Kapitalkosten bestehender Anlagen 

durch die Unternehmen nicht beeinflussbar sind. Beeinflussbar werden die Anlagen erst bei 

ihrer Erneuerung.  

Der Begriff «Beeinflussbarkeit» besitzt eine zeitliche Dimension. Damit Effizienzvorgaben, 

erreichbar und übertreffbar sind, muss der Zeithorizont, der bei der Ermittlung des Effi-

zienzsteigerungspotenzials verwendet wird, konsistent auch bei der Festlegung der Effi-

zienzvorgaben mitberücksichtigt werden. 
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5 ALLGEMEINE PRODUKTIVITÄTSENTWICKLUNG  

5.1 Funktion der generellen Produktivitätsvorgabe i n der Anreizregu-

lierung 

Mit der generellen Produktivitätsvorgabe (genereller X-Faktor, genX ) wird angestrebt, die 

während einer Regulierungsperiode zu erwartenden generellen Produktivitätssteigerungen 

bereits während der Periode – und nicht erst nach Ende der Periode – vollständig den 

Endverbrauchern zugute kommen zu lassen. Bei der zugrunde liegenden Produktivitäts-

steigerung muss es sich um die Verschiebung der Effizienzgrenze («Frontier Shift») han-

deln, da ein mögliches individuelles Aufholpotential («Catch-up») bereits durch den indivi-

duellen X-Faktor abgedeckt wird. 

Damit entsprechende Vorgaben erreichbar und übertreffbar sind, ist darauf zu achten, dass 

alle Netzbetreiber – insbesondere auch die effizientesten, die kein Absenkungspotential  

mehr besitzen – die Vorgabe erreichen können. 

Der generelle X-Faktor selbst setzt jedoch, entgegen der Aussage im Entwurf der BNetzA 

(BNetzA (492-493)), keine Anreize zu einer Steigerung der Effizienz. Falls realisierte Effi-

zienzsteigerungen erst zu Beginn der folgenden Regulierungsperiode an die Endverbrau-

cher weitergegeben würden, wären die Effizienzanreize dadurch unbeeinflusst.  

Der generelle X-Faktor soll abbilden, wie sich die Produktivität der Gasnetzbetreiber im 

Zeitablauf im Vergleich zur Gesamtwirtschaft verändert («Frontier Shift»). Es geht jedoch 

keine direkte Anreizwirkung zu einer Steigerung der Produktivität aus. 

5.2 Messung der allgemeinen Produktivitätsentwicklu ng 

Bei der Festlegung des generellen X-Faktors wird somit faktisch eine Prognose dafür er-

stellt, wie sich die Effizienzgrenze, während der folgenden Regulierungsperiode entwickeln 

wird. Häufig wird dazu auf die historische Entwicklung abgestellt und die Annahme unter-

stellt, dass diese auch in Zukunft unverändert möglich ist.  

5.2.1 Produktivitätskonzept 

Es lassen sich grundsätzlich zwei Konzepte unterscheiden, wie die Faktorproduktivität ei-

ner Wirtschaft oder Branche abgebildet werden kann. Es kann einerseits lediglich ein Teil 
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der Produktionsfaktoren, beispielsweise nur Arbeit oder nur Kapitel, betrachtet werden. Es 

ist dann von einer partiellen Faktorproduktivität die Rede. Andererseits können für die Be-

stimmung der Produktivitätsentwicklung alle eingesetzten Produktionsfaktoren berücksich-

tigt werden. Dem letztgenannten Konzept der totalen Faktorproduktivität ist prinzipiell der 

Vorzug zu geben.  

Die Produktivitätsentwicklung einer Branche relativ zur Gesamtwirtschaft, die gemäß Bern-

stein und Sappington (1999) relevant für die Festlegung des generellen X-Faktors ist, lässt 

sich anhand der folgenden Formel berechnen: 

)()( BGGB
gen InputpreisInputpreisuktivitätFaktorproduktivitätFaktorprodX ∆−∆+∆−∆=  

Im ersten Klammerausdruck kommt das Produktivitätsdifferential zwischen einer Branche 

( B ) und der Gesamtwirtschaft ( G ) zum Ausdruck: es gibt an, in welchem Ausmaß das 

Produktivitätswachstum in der Branche über der entsprechenden Entwicklung der Gesamt-

wirtschaft liegt. Bei der Berechnung der allgemeinen Produktivitätsentwicklung muss zu-

dem die von der Gesamtwirtschaft abweichende Preisentwicklung der Inputs in der Bran-

che berücksichtigt werden (zweiter Klammerausdruck), da sich die Inputpreise in der Bran-

che möglicherweise mit einer anderen Rate verändern als das allgemeine Inputpreisniveau. 

Die Ermittlung des generellen X-Faktors sollte auf Basis der Entwicklung der totalen Fak-

torproduktivität erfolgen. Dabei ist sowohl das Faktorproduktivitätsdifferential als auch die 

Differenz der Inputpreisentwicklung zwischen der betrachteten Branche und der Gesamt-

wirtschaft zu betrachten. 

5.2.2 Messkonzepte 

Für die Berechnung der Gesamtfaktorproduktivität stehen verschiedene Indizes zur Verfü-

gung, die sich in ihrer theoretischen Fundierung und den jeweiligen Bezugsgrößen unter-

scheiden.12 Der Törnqvist-Index , der von der BNetzA in der 1. Regulierungsperiode ver-

wendet werden soll, wird aus aggregierten Branchendaten berechnet und bildet bei guter 

Datenverfügbarkeit die langfristige Entwicklung der Branche gut ab. Dies gilt jedoch nur, 

wenn für die Analyse eine Zeitperiode betrachtet wird, die vor dem Beginn der Liberalisie-

rung liegt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass dann in der ermittelten Produktivitätsent-

wicklung nicht der reine «Frontier Shift» sondern ein mittlerer «Catch-up-Effekt» der Ge-

                                                  

12  Es werden an dieser Stelle nur die Indizes beschrieben, die Eingang in den Berichtsentwurf der BNetzA 
gefunden haben. Zur Erläuterung und Diskussion weiterer Indizes sei auf das Gutachten von WIK (Hense und 
Stronzik, 2005) zur Produktivitätsentwicklung verwiesen. 
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samtbranche enthalten ist. Bei gleichzeitiger Anwendung eines individuellen X-Faktors in 

der Regulierungsformel, käme es dann zu einer Doppelzählung. 

Der Malmqvist-Index  basiert in der praktischen Anwendung in der Regel auf der mit der 

nicht-parametrischen Data Envelopment Analysis (vgl. dazu Abschnitt 6.1.2) ermittelten 

Effizienzgrenze und erlaubt eine Trennung in einen Aufholeffekt («Catch-up»), der die Ver-

änderung der relativen Effizienz abbildet und in eine Verschiebung der Effizienzgrenze 

(«Frontier-Shift»). Zur Ermittlung der Effizienz würden unternehmensindividuelle Daten 

benötigt, die zu Beginn der 1. Regulierungsperiode für Deutschland jedoch nicht vorliegen. 

Zwar ist der Einsatz eines Malmqvist-Indexes theoretisch richtig, aufgrund der Sensibilität 

der Ergebnisse auf Datenausreißer führt er jedoch insbesondere bei kurzen Zeitreihen zu 

starken Verzerrungen. Von dem geplanten Vorhaben der BNetzA den Malmqvist-Index 

bereits in der 2. Regulierungsperiode zu verwenden (BNetzA, Kap. 9.1.3), sollte wegen 

mangelnder Robustheit der Ergebnisse infolge der kurzen dann zur Verfügung stehenden 

Zeitreihe Abstand genommen werden. 

Das Heranziehen eines generellen X-Faktors auf der Grundlage eines Törnqvist-Indexes 

für lange Zeitreihen aus der Vorliberalisierungsperiode muss auf Basis von robusten Daten 

(Daten für den Netzbetrieb, adäquate Inputpreisentwicklung in der Gaswirtschaft) erfolgen. 

Auf die Anwendung eines Malmqvist-Indexes bereits ab der 2. Regulierungsperiode ist 

aufgrund der Ausreißerproblematik bei kurzen Zeitreihen zu verzichten. 

5.2.3 Datengrundlagen 

Um eine robuste Prognose der zukünftigen Produktivitätsentwicklung einer Branche zu 

ermitteln, müssen die dazu verwendeten Daten verschiedenen Anforderungen genügen: 

• Die Daten müssen sich auf die zu betrachtende Branche beziehen. Dazu müssen 

Daten zur Entwicklung der Gasnetzbetreiber in Deutschland betrachtet werden. 

Das Abstützen auf internationale Daten oder auf Daten anderer Branchen oder auf 

breit abgegrenzte Branchenaggregate bringt aufgrund unterschiedlicher Vorausset-

zungen im Ausland das Risiko mit sich, dass die zukünftige Produktivitätsentwick-

lung falsch eingeschätzt wird. 

• Im Sinne der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Berechnungen sind offiziel-

le, öffentlich verfügbare Daten zu verwenden.  

• Zudem sind für die Branche und für die Gesamtwirtschaft Daten zu verwenden, die 

gemäß einer einheitlichen Systematik konsistent erhoben wurden. 

• Die Daten, die verwendet werden, haben alle relevanten Inputs und Outputs mög-

lichst umfassend abzubilden. 
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• Um eine möglichst hohe Robustheit zu erreichen, muss die Analyse auf lange Zeit-

reihen abgestützt werden. Außerdem muss verhindert werden, dass Extrem-

ereignisse oder die individuelle Gewichtung einzelner Jahre die Ergebnisse beein-

flussen.  

• Um eine korrekte Prognose der zukünftigen Entwicklung zu erhalten, sind histori-

sche Ereignisse oder Trends, die in Zukunft nicht zu erwarten sind, entsprechend 

zu bereinigen.  

5.3 Diskussion der bisher präsentierten Berechnunge n 

Die von der BNetzA im 2. Referenzbericht vorgestellten Berechnungen, die einen generel-

len X-Faktor von 2,54%13 ergeben haben werden in diesem Abschnitt kurz diskutiert.  

Konzept 

Bezüglich der grundsätzlichen konzeptionellen Themen, bewegen sich die Berechnungen 

auf wissenschaftlich gut abgestützter Grundlage: 

• Für die Berechnungen wird die totale Faktorproduktivität zugrunde gelegt.  

• Die gemäß wissenschaftlicher Literatur relevanten Elemente (Faktorproduktivitäts-

differential und Differenz der Inputpreisentwicklung) werden betrachtet. 

• Es wird der Törnqvist-Index für eine Zeitperiode vor Beginn der Liberalisierung zur 

Berechnung herangezogen. 

Datengrundlagen 

Die verwendeten Daten sind jedoch vielfach für den beabsichtigten Zweck ungeeignet.   

Als Branche wird die gesamte Energiewirtschaft verwendet. Damit finden sich neben den 

Gasnetzen auch Teilbranchen wie Stromerzeugung oder Energiehandel im betrachteten 

Aggregat, die relativ volatil und für die Produktivitätsentwicklung der Gasnetze nicht aussa-

gekräftig sind. Ein Abstützen auf internationale Studien ist aufgrund vielfältiger methodi-

scher Probleme bei internationalen Vergleichen ebenfalls nicht geeignet. So kann einer-

seits die Vergleichbarkeit der Länder hinsichtlich ihrer Struktur (historische und gesetzliche 

Rahmenbedingungen, Ausbauphase der Netze, Unterschiede in der Rechnungslegung 

                                                  

13  Für das Produktivitätsdifferential werden 2,23% berechnet, das Inputpreisdifferential beläuft sich nach den 
Berechnungen der BNetzA auf 0,31%. Insgesamt ergeben sich so für den generellen X-Faktor: 
2,23+0,31=2,54% (vgl. BNetzA (2006b), 2. Referenzbericht). 
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etc.)  stark eingeschränkt sein. Andererseits bestehen Schwierigkeiten bei der zugrunde 

liegenden Datenbasis. Sowohl die Verwendung von Wechselkursen, Kaufkraftparitäten, 

unterschiedliche Lohnniveaus als auch Unterschiede in den Sozialgesetzen erschweren die 

Verwendung internationaler Referenzen (vgl. Wild und Suter (2005)).  

Es lassen sich weitere methodische Probleme anbringen, die jeweils mit Auswirkungen auf 

die Berechnung den generellen X-Faktors verbunden sind: 

• Die verwendeten Daten sind weitgehend öffentlich verfügbar und stammen – mit 

Ausnahme der Wibera-Indizes für die Inputpreisentwicklung (s.u.) – direkt aus öf-

fentlichen Quellen. Allerdings verwendet die BNetzA zur Ermittlung des Produkti-

onswertes der Energieversorgung nicht wie ausgewiesen – und aufgrund gewisser 

Bereinigungen methodisch sachgerechter – das Beiheft zur Fachserie 18 des Bun-

desamts für Statistik sondern die Fachserie 4. Die Reihen weichen stark voneinan-

der ab, so dass sich Unterschiede bei der Berechnung ergeben.   

• Die Analyse stützt sich auf eine lange Zeitreihe ab. Außerdem wird das Jahr der 

Wiedervereinigung für die Analyse nicht betrachtet. Dies ist zu begrüßen. Allerdings 

wird eine Gewichtung der einzelnen Jahre vorgenommen, die nicht-robuste Ergeb-

nisse zur Folge hat. Konkret werden die Jahre nach 1992 im Vergleich zu den Jah-

ren vor 1992 um den Faktor vier stärker gewichtet. Da sich in der stark gewichteten 

Periode zudem das Jahr 1996 enthält, das einen absolut unplausiblen einmaligen 

Produktivitätsfortschritt von 12% postuliert14, ergibt sich bei Nichtberücksichtigung 

des Ausreißerjahres ein deutlich niedriger Wert für den generellen X-Faktor.  

• Bezüglich der Outputs und Inputs wird einerseits auf den Bruttoproduktionswert und 

anderseits auf Kapital und Arbeit abgestützt. Diese Kombination ist inkonsistent, 

weil die Vorleistungen vernachlässigt werden. Entweder müssten als Output die 

Bruttowertschöpfung gewählt werden, oder die Inputs um Vorleistungen ergänzt 

werden. Infolge der zunehmenden Arbeitsteilung in der Wirtschaft (z.B. Outsour-

cing) ergibt sich durch die Vernachlässigung der Vorleistungen eine systematische 

Überschätzung des generellen X-Faktors. Wird die Berechnung mit der Bruttowert-

schöpfung als Output durchgeführt, reduziert sich der ermittelte generelle X-Faktor 

deutlich.  

• Die Verwendung der Wibera-Indizes für die Inputpreisentwicklung bringt das Prob-

lem mit sich, dass bezüglich der Inputpreise auf Preise zurückgegriffen wird, die 

                                                  

14  Der unplausibel hohe Produktivitätsfortschritt lässt sich auf verschiedene Gründe zurückführen, die an sich 
die Produktivität nicht beeinflussen. So sind einerseits temperaturbedingte Schwankungen in der Nachfrage 
zu nennen. Der Winter 1995/1996 war besonders kalt. Andererseits lässt sich der Einmaleffekt der Abschaf-
fung des Kohlepfennigs per 1. Januar 1996 anführen.  
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nicht gemäß einer einheitlichen Systematik erhoben worden sind. Während für die 

Gesamtwirtschaft breit abgestützt Preisindizes verwendet werden, kommt für die 

Branchendaten nur eine kleine Auswahl von sieben spezifischen Anlagenindizes 

wie beispielsweise Transformatoren, Holzmaste oder isolierte Drähte und Leitungen 

zur Anwendung, welche für die Gasnetzbetreiber mehrheitlich nicht repräsentativ 

und aus fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar sind (vgl. dazu PricewaterhouseCoo-

pers, 2006). Zieht man, wie im PricewaterhouseCoopers-Gutachten dargelegt, eine 

Auswahl alternativer gasspezifischer Indexreihen heran, so ergeben sich signifikan-

te Abweichungen im Vergleich zum Ergebnis im 2. Referenzbericht der BNetzA 

(BNetzA, 2006b).  

Diese Ausführungen zeigen, dass die Berechnungen, die zu einem generellen X-Faktor 

von 2,54% führen, nicht robust sind und die tatsächliche Produktivitätsentwicklung der 

Strom- und Gaswirtschaftsnetze deutlich überschätzen. Die oben genannten Punkte stellen 

eine Partialbetrachtung dar. Durch eine systematische Bereinigung der genannten Kritik-

punkte würde der generelle X-Faktor sich deutlich reduzieren. PricewaterhouseCoopers 

ermitteln in ihrem Gutachten bei Durchführung von sieben Bereinigungsschritten einen 

Wert von -0,29% für genX  (PricewaterhouseCoopers, 2006).  

Aus der vorhandenen Datenbasis kann somit nicht auf eine robuste Weise abgeleitet wer-

den, dass sich die Produktivitätsentwicklung der Gasnetzbetreiber signifikant von der ge-

samtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung unterscheidet. Im Berichtsentwurf der Bun-

desnetzagentur zur Ausgestaltung der Anreizregulierung wurde bereits auf die Probleme 

bei der Ermittlung des generellen X-Faktors hingewiesen (BNetzA (251-254)) und aus 

Gründen der Rechtssicherheit für die 1. Regulierungsperiode die Festlegung eines Faktors 

zwischen 1,5 und 2,0% durch den Verordnungsgeber vorgeschlagen, wobei der Vorschlag 

nicht durch eine konkrete Berechnung ermittelt, sondern vielmehr im Wesentlichen durch 

einen Verweis auf international üblichen Bandbreiten begründet wurde. Ein internationaler 

Vergleich ist jedoch insbesondere für die Gaswirtschaft nicht ohne weiteres möglich, da 

sich u.a. der Ausbau der Gasnetze und das Marktpotential der Akteure stark voneinander 

unterscheiden können. Die Verwendung von Produktivitätskennzahlen anderen Länder und 

Branchen liefern daher keine belastbaren Informationen. 

Aktuell gibt es keinen Hinweise oder robuste Berechnungen, die zeigen, dass die Produkti-

vitätsentwicklung der Gasnetze größer ist als die Produktivitätsentwicklung der Gesamt-

wirtschaft. Der generelle X-Faktor sollte sich daher an der gesamtwirtschaftlichen Produkti-

vitätsentwicklung orientieren, so dass sich daraus sich ein genereller X-Faktor von höchs-

tens 0 % ableiten lässt. Ein Abstellen auf internationale Erfahrungen ist vor dem Hinter-

grund der unterschiedlichen nationalen Ausgangssituationen der Gasnetze kritisch zu be-

trachten. 
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6 INDIVIDUELLE PRODUKTIVITÄTSVORGABE : BENCHMARKING  

6.1 Überblick der Benchmarking-Methoden 

Bestehen zwischen den betrachteten Unternehmen Effizienzunterschiede, so lassen sich 

diese in einer individuellen Produktivitätsvorgabe in der Anreizregulierungsformel berück-

sichtigen. Die Ermittlung von individuellen X-Faktoren ( indivX ) kann auf verschiedene 

Benchmarking-Methoden abgestützt werden. Diese unterscheiden sich einerseits in ihrer 

theoretischen Fundierung voneinander und sind andererseits auch je nach Datenverfüg-

barkeit mehr oder weniger gut geeignet, die tatsächliche Situation der Unternehmen adä-

quat abzubilden. Die Effizienzanalyse oder das Benchmarking selbst erzeugt dabei keine 

Effizienz. Vielmehr kann die relative Effizienz der Unternehmen ermittelt werden. Es lässt 

sich aufzeigen, welche Unternehmen größere Effizienzsteigerungspotentiale aufweisen. Je 

ineffizienter ein Unternehmen in der Ausgangssituation ist, desto eher kann dieses seine 

Effizienz steigern. Die Überführung von Benchmarking-Ergebnissen in Effizienzvorgaben 

wird in Abschnitt 7 behandelt. 

Die folgende Abbildung 3 systematisiert die verschiedenen Methoden in einer Übersicht 

bevor in den folgenden Abschnitten auf die einzelnen Typen eingegangen wird. 

Benchmarking-Methoden

Vergleich mit 
Ingenieurmodellen

Vergleich mit Unternehmen 
(„peer group“)

Parametrische
Methoden

Nicht-parametrische
Methoden

Vergleichsnetz

Data Envelopment Analysis 
(DEA)

• Ordinary Least Squares (OLS)

• Corrected OLS (COLS)

• Modified OLS (MOLS)

• Stochastic Frontier Analysis 
(SFA)

Benchmarking-Methoden

Vergleich mit 
Ingenieurmodellen

Vergleich mit Unternehmen 
(„peer group“)

Parametrische
Methoden

Nicht-parametrische
Methoden

Vergleichsnetz

Data Envelopment Analysis 
(DEA)

• Ordinary Least Squares (OLS)

• Corrected OLS (COLS)

• Modified OLS (MOLS)

• Stochastic Frontier Analysis 
(SFA)

 

Abbildung 3 Überblick über verschiedene Benchmarking-Methoden 

6.1.1 Vergleichsnetze 

Das Verfahren der Vergleichsnetzanalyse (Referenznetze) basiert auf Ingenieurmodellen 

und wird in mehreren Schritten durchgeführt. Zunächst gilt es, die Versorgungsaufgabe 

einer Unternehmung anhand eines Ingenieurmodells abzubilden. Dazu wird das relevante 
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Mengengerüst der In- und Outputfaktoren bestimmt. Dieses Mengengerüst wird dann in 

einem zweiten Schritt mithilfe von Standardwerten bewertet. Die Kosten für den Betrieb 

und die Instandhaltung des Netzes werden in der Regel durch die Anwendung von Zu-

schlagsfaktoren berechnet. Im dritten Schritt werden die so berechneten «hypothetischen» 

Kosten eines Netzbetreibers, den tatsächlichen Kosten eines Unternehmens gegenüberge-

stellt, so dass daraus theoretisch die absolute Effizienz jedes einzelnen Unternehmens 

abgeleitet werden könnte. 

Beim Konzept der Vergleichsnetze bildet ein «hypothetisches» Unternehmen den Bench-

mark für jedes Unternehmen. Dieser Tatbestand beschränkt die Eignung von Vergleichs-

netzen als Benchmarking-Methode und widerspricht dem Gedanken der «Wettbewerbs-

analogie», da keine realen Unternehmen als Vergleichsmaßstab dienen. So wird zudem 

weder die historische Entwicklung oder Pfadabhängigkeit eines Unternehmens betrachtet 

noch erlaubt die Verwendung von standardisierten Kosten die korrekte und umfassende 

Berücksichtigung der Strukturen des Gasnetzbetriebes. Diese Vernachlässigung wichtiger 

Faktoren setzt unter Umständen für Unternehmen einen sehr strengen Benchmark, so 

dass das Kriterium der Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit nicht erfüllt werden kann. 

6.1.2 Nicht-parametrische Methoden 

Die Data Envelopment Analysis (DEA) gehört zu den nicht-parametrischen Methoden, die 

auf einem linearen Programmierungsmodell beruhen und das jeweilige Input-Output-

Verhältnis einer Unternehmung abbilden. Dabei werden durch die Methode die Inputs (Kos-

ten) und Outputs so gewichtet, dass jede Unternehmung so vorteilhaft wie möglich ab-

schneidet. Die Unternehmen, die im Vergleich zu den anderen das beste Input-Output-

Verhältnis aufweisen, definieren die 100%-Effizienzgrenze. Es handelt sich folglich um eine 

Methode, die die relative Effizienz eines jeden Unternehmens abbildet. Falls in der DEA 

alle relevanten Strukturmerkmale als Output oder Input vollständig berücksichtigt sind, 

werden nur strukturell ähnliche Unternehmen miteinander vergleichen. Abhängig davon, ob 

die Effizienzgrenze durch Unternehmen ähnlicher Größe oder unabhängig von der Unter-

nehmensgröße festgelegt werden solle, kann die Art der Skalenerträge definiert werden: 

Die DEA-CRS geht von konstanten Skalenerträgen (constant returns to scale) der Unter-

nehmen aus, die DEA-VRS von variablen (variable returns to scale), so dass sich Skalen- 

und Kosteneffizienz unterscheiden lassen. Des Weiteren können für die Struktur der Ska-

leneffekte der Unternehmen NDRS (non-decreasing returns to scale) sowie NIRS (non-

increasing returns to scale) angenommen werden. Die DEA-CRS setzt den strengsten 

Benchmark, da der Vergleich mit Unternehmen aller Größen erfolgt. Die Unternehmen mit 

einer optimalen Betriebsgröße setzen die Effizienzgrenze. Bei Anwendung einer DEA-CRS 

für die Bestimmung  kann die Struktur der Branche beeinflusst werden, so dass ihr Einsatz 
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als Methode zur Ermittlung einer individuellen Produktivitätsvorgabe letztlich auch eine 

(struktur-)politische Frage ist. 

Aufgrund der nicht-parametrischen Fundierung ist eine DEA auch bei einer kleinen Anzahl 

von Unternehmen einsetzbar. Liegen lediglich moderate Datenfehler vor, kann die mittlere 

Effizienz mit dieser Methode tendenziell richtig ermittelt werden. Allerdings ist die DEA bei 

Datenproblemen generell wenig robust. Dieses Problem ist bei der DEA-CRS besonders 

ausgeprägt, da sich Datenfehler «global» auswirken können. Ein Datenfehler eines kleinen 

Unternehmens kann beispielsweise den Benchmark für große Unternehmen verzerren. 

6.1.3 Parametrische Methoden 

Für den Zusammenhang zwischen den relevanten Inputs und Outputs wird bei den para-

metrischen Methoden ein funktionaler Zusammenhang unterstellt. Um die Besonderheiten 

einer Branche angemessen zu berücksichtigen, stehen verschiedene flexible funktionale 

Formen zur Verfügung. Eine Bereinigung um Strukturunterschiede und Umfeldfaktoren 

lässt sich mit parametrischen Methoden gut implementieren, so dass sich auch sehr hete-

rogene Unternehmen vergleichen lassen. Dazu bedarf es allerdings einer ausreichend gro-

ßen Stichprobe, um robuste Ergebnisse ableiten zu können. Anhand von Regressionsana-

lysen wird das Ausmaß und die Wirkungsweise der Zusammenhänge zwischen In- und 

Outputs geprüft und für jedes Unternehmen eine Zielgröße berechnet, die aufgrund der 

unternehmensindividuellen Situation erreicht werden kann. Wie auch bei den nicht-

parametrischen Methoden ergibt sich so die relative Effizienz eines Unternehmens. 

Die parametrischen Methoden lassen sich einerseits in Durchschnitts- und so genannte 

Frontier-Methoden einteilen, andererseits kann eine Unterscheidung zwischen deterministi-

schen und stochastischen Methoden getroffen werden. 

Je nach verwendeter Methode unterscheiden sich die Zielgrößen für die Effizienzgrenze. 

Während die OLS-Methode (ordinary least squares, Kleinstquadratemethode) den durch-

schnittlichen Zusammenhang zwischen Inputs und Outputs ermittelt, liefert das Ergebnis 

der COLS-Methode (corrected ordinary least squares) eine strengere Vorgabe, indem das 

effizienteste Unternehmen die Effizienzgrenze setzt. Die MOLS-Methode (modified ordinary 

least squares) hingegen ermittelt mehrere Unternehmen, die gemeinsam die Effizienzgren-

ze bilden, so dass ein weniger strenger Benchmark resultiert. Die Stochastic Frontier Ana-

lysis (SFA) berücksichtigt im Unterschied zu den deterministischen Frontier-Methoden 

COLS und MOLS, die Stochastik, indem sie in der Modellierung explizit zwischen Daten-

fehlern und Ineffizienz unterscheidet. 



BGW  Gutachten Anreizregulierung 

Plaut Economics   37  

6.1.4 Vergleich der Methoden und Bewertung 

Um eine Entscheidung über die Wahl der Methode oder der Methoden zur Ermittlung von 

individuellen Produktivitätsvorgaben treffen zu können, ist es erforderlich, ihre jeweiligen 

Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. 

Der Vergleich und die Beurteilung sollen anhand einiger ausgewählter Kriterien erfolgen, 

die in  

Tabelle 1 zusammengefasst sind: 

• Anzahl der Vergleichsunternehmen (Stichprobengröße), 

• Abbilden von strukturellen Unterschieden (Umfeldfaktoren), 

• Robustheit gegenüber Datenfehlern, 

• Kritische Annahmen. 

 

Tabelle 1 Vergleich verschiedener Benchmarking-Methoden 

 Vergleichsnetze Data Envelopment 
Analysis (DEA) 

Ordinary Least 
Squares (OLS) 

Stochastic Frontier 
Analysis (SFA) 

Anzahl Unter-
nehmen 

Unabhängig von der 
Anzahl der Unter-
nehmen 

Bei kleiner Stich-
probe einsetzbar 
(allerdings geringe 
Trennschärfe) 

Viele Unternehmen 
für aussagekräfti-
gen Vergleich nötig 

Viele Unternehmen 
für aussagekräftigen 
Vergleich nötig 

Abbilden von 
strukturellen 
Unterschieden 

Abhängig von De-
taillierungsgrad des 
Modells («black 
box») 

Teilweise innerhalb 
der Methode mög-
lich (als Input oder 
Output) 

Innerhalb der Me-
thode sehr gut mög-
lich (Signifikanz 
prüfbar) 

Innerhalb der Metho-
de sehr gut möglich 
(Signifikanz prüfbar) 

Robustheit ge-
genüber Daten-
fehlern 

Direkte Wirkung auf 
das regulierte Un-
ternehmen 

Reagiert sehr 
empfindlich auf 
Datenfehler und 
Ausreißer 

Selbst große Daten-
fehlern werden 
durch die Methode 
aufgefangen 

Datenfehler werden 
durch die Methode 
aufgefangen 

Kritische An-
nahmen 

«Grüne Wiese»; 
Vereinfachungen; 
Verwendung von 
Standardkosten 

Skaleneffekte; 
deterministisch: 
Datenfehler werden  
nicht erkannt 

Funktionale Form; 
Verteilungsannah-
me über Ineffizienz 

Funktionale Form; 
Verteilungsannahme 
über Ineffizienz 

 

Die große Anzahl der Gasnetzbetreiber in Deutschland schränkt die Methodenwahl nicht 

ein. Insbesondere parametrische Methoden erfordern eine umfangreiche Stichprobe um 

robuste Ergebnisse zu erzielen und zwar umso mehr, je mehr strukturelle Unterschiede 

abgebildet werden sollen. Eine DEA hingegen ist bereits bei einer geringen Anzahl an Ver-

gleichsunternehmen möglich. Es besteht dann jedoch die Gefahr, dass die Effizienz ten-
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denziell überschätzt wird. In Deutschland wird im Gegenteil eher der Effekt auftreten, dass 

durch die Vielzahl von Unternehmen selbst bei moderaten Datenfehlern die Effizienz sys-

tematisch unterschätzt wird. Werden viele Vergleichsunternehmen betrachtet ist die Wahr-

scheinlichkeit größer, dass die Effizienzgrenze nicht nur im Einzelfall sondern systematisch 

durch Unternehmen mit Datenfehlern gebildet wird. Eine umfangreiche Stichprobe beinhal-

tet außerdem mit größerer Wahrscheinlichkeit auch extremere Ausreißer. Bei zu kleinen 

Datensätzen können einzelne Unternehmen eine Alleinstellungsposition innehaben, das 

heißt, es werden zu wenige strukturell ähnliche Unternehmen erfasst, so dass im Extremfall 

jedes Unternehmen seinen eigenen Benchmark setzt. Dieses Problem dürfte jedoch in 

Deutschland bei einer so großen Anzahl von Netzbetreibern höchstens im Ausnahmefall 

bestehen. 

Das Abbilden von strukturellen Unterschieden ist in der DEA über Input- und Outputvariab-

len begrenzt möglich. Als Variablen können jedoch keine Verhältnisgrößen eingehen. Je 

nach verwendeter funktionaler Form, die den parametrischen Methoden zugrunde liegt, 

können flexible Zusammenhänge in der Regression abgebildet werden. 

Datenfehler können unterschiedliche Ursachen haben und sind insbesondere zu Beginn 

einer Regulierung zu erwarten und bei der Durchführung eines Benchmarkings zu berück-

sichtigen. Fehlerhafte Daten liegen erstens dann vor, wenn bei der Erhebung der Daten 

missverständliche Definitionen vorliegen, die von den Netzbetreibern unterschiedlich ver-

standen oder interpretiert werden (systematische Fehler). Des Weiteren können Ausreißer, 

aber auch unsystematische Fehler eine Ursache für Datenfehler sein («Weißes Rau-

schen»). Wie gravierend sich Datenfehler auf die Benchmarking-Ergebnisse auswirken ist 

abhängig von der angewandten Methode. 

Wird eine COLS verwendet, bewirken bereits kleinste unsystematische Datenfehler eine 

systematische Unterschätzung der wahren Effizienz einer Unternehmung. Das heißt be-

trägt die Effizienz eines Unternehmens 90% bedeutet eine Unterschätzung, dass die ver-

wendete Methode einen Wert ermittelt, der kleiner als 90% ist und die Unternehmung somit 

benachteiligt wird. Die MOLS reagiert zwar weniger empfindlich auf Datenfehler, die Effi-

zienz wird jedoch systematisch unterschätzt, wenn größere Datenfehler vorliegen. Größere 

Datenfehler bewirken auch bei der DEA eine systematische Unterschätzung der Effizienz, 

während sich kleine Datenfehler nicht negativ für die Unternehmen auswirken. OLS, als 

eine Durchschnittsmethode, führt auch bei größeren Datenfehlern im Durchschnitt nicht zu 

einer Unterschätzung der Effizienz. Die SFA kann mäßige Datenfehler aufgrund der Sepa-

rierung der Ineffizienz von zufälligen Elementen verhältnismäßig gut bereinigen, bei größe-

ren Datenfehlern werden jedoch effiziente Unternehmen systematisch benachteiligt und 

ineffiziente Unternehmen systematisch bevorzugt.  
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Ausreißer und systematische Datenfehler sind grundsätzlich durch geeignete Verfahren 

bereits vor der Durchführung von Benchmarking-Analysen zu identifizieren und zu beseiti-

gen, da sie die Ergebnisse stark verzerren. Insbesondere bei Methoden, bei denen einzel-

ne Unternehmen einen starken Einfluss auf den Benchmark haben – wie bei der DEA und 

der COLS-Methode der Fall ist – werden die Ergebnisse stark durch Ausreißer beeinflusst. 

Am besten kann die SFA mit Ausreißern umgehen, wobei insbesondere die Rangfolge der 

Unternehmen bezüglich Effizienz relativ gut erfasst wird, jedoch die effizientesten Unter-

nehmen systematisch benachteiligt werden. Für systematische Datenfehler ergibt sich ein 

ähnliches Bild, wobei die SFA die Reihenfolge der Unternehmen weniger gut abbilden kann 

als beim Vorliegen von Ausreißern. 

Hinsichtlich der zu treffenden Annahmen sind die Anforderungen an die parametrischen 

Methoden zwar größer – neben der Verteilung der Ineffizienz muss auch der funktionale 

Zusammenhang zwischen Inputs und Outputs angenommen werden – bieten jedoch auch 

eine größere Flexibilität bei der Abbildung von strukturellen Unterschieden. Bei einer DEA 

gilt es im Vorfeld zu entscheiden, ob konstante oder variable Skalenerträge unterstellt wer-

den sollen. 

Es gibt keine perfekte Benchmarking-Methode, welche in der Lage ist, die «wahre Effi-

zienz» zu ermitteln. Alle Methoden weisen Stärken und Schwächen auf. Kritisch sind einer-

seits die fehlende Robustheit gegenüber Datenfehlern (DEA und COLS) sowie die Abhän-

gigkeit von Annahmen bezüglich der funktionalen Form und Verteilung der Störterme bei 

den parametrischen Verfahren. Methoden, die auf Ingenieurmodellen basieren, sind 

schließlich hypothetische Konstrukte, welche die Realität und Geschichte der Netze igno-

rieren oder stark vereinfachen. 

6.2 Parameter und Modelle 

6.2.1 Internationale Erfahrungen der Gaswirtschaft mit Benchmarking im Rahmen 

der Anreizregulierung 

Ein internationaler Vergleich wird durch die Tatsache erschwert, dass sich sowohl der Aus-

baugrad der Gasnetze, die Versorgungsaufgabe als auch die Struktur der Gaswirtschaft 

international im Gegensatz zur Stromwirtschaft sehr stark unterscheiden. Es gibt auch nur 

wenige wissenschaftliche Untersuchungen zu einem Benchmarking von Gasnetzbetrei-

bern. Ausnahmen bilden Studien für Australien/USA (Carrington et al., 2002), Neusee-

land/Australien (Meyerik und Associates, 2004), Italien (Fabbri et al., 2000), die Schweiz 

(Farsi et al., 2004) oder Argentinien (Rossi, 2001).  
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Eine Anwendung von Benchmarking-Methoden bei der Regulierung der Gaswirtschaft wird 

zwar in den Niederlanden und Australien durchgeführt und ist in Dänemark für eine spätere 

Regulierungsperiode geplant. Diese Länder unterscheiden sich allerdings bezüglich der 

Anzahl Netzbetreiber, Stadium der Marktentwicklung, etc. deutlich von der deutschen 

Gaswirtschaft. Zudem wird allein in den Niederlanden das Benchmarking-Ergebnis in eine 

individuelle Produktivitätsvorgabe ( indivX ) überführt. In Australien und Dänemark haben 

die ermittelten Effizienzwerte einen rein indikativen Charakter und dienen als Verhand-

lungsgrundlage für Effizienzvorgaben. Ein individuelles Aushandeln von Effizienzvorgaben 

ist jedoch aufgrund der großen Anzahl von Gasnetzbetreibern in Deutschland keine prakti-

kable oder anzustrebende Vorgehensweise. 

 

Tabelle 2 Internationale Anwendung von Benchmarking-Methoden im Rahmen der Anreizregulie-

rung von Gasnetzbetreibern 

Niederlande Dänemark Australien (USA) 

Methode: DEA 

12 Netzbetreiber 

Methode: (geplant) 

Modellnetz 

3 Netzbetreiber 

 

Methode: DEA 

7 Netzbetreiber (+ 51 US-
Unternehmen) 

 

Inputs: standardisierte Kosten 
(Betriebs-, Zinskosten, Abschrei-
bungen) 

 

Inputs: Betriebskosten 

 

Inputs: Netzlänge, Betriebskosten 

Kostentreiber: Gasmenge an Groß- 
bzw. Kleinkunden (temperaturberei-
nigt) 

 

 Kostentreiber: Gasmenge, Haus-
haltskunden 

 

Umfeld: regionale Unterschiede 
(geplant für die 3. Regulierungsperi-
ode) 

 

 Umfeld (Tobit-Regression): Klima, 
Alter des Netzes 

 

� Ergebnisse werden im Rahmen 
der Anreizregulierung in eine indivi-
duelle Effizienz-vorgabe überführt 

� Ergebnisse haben informativen 
Charakter und dienen dem Aufzei-
gen von Ineffizienzen sowie ent-
sprechenden Überprüfungen. 

� Ergebnisse werden nicht in eine 
Effizienzvorgabe überführt: Informa-
tion über relative Effizienz für indivi-
duelle Verhandlungen. 

 

Benchmarking von Gasnetzbetreibern im Rahmen einer Anreizregulierung ist international 

nicht verbreitet und wird in keinem mit Deutschland (bezüglich Anzahl der Netzbetreiber, 

Marktphase etc.) vergleichbaren Land durchgeführt.  
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6.2.2 Probleme eines Benchmarkings von Gasnetzbetre ibern 

Effizienzanalysemethoden beruhen auf einem Effizienzkonzept und beantworten die Frage, 

ob ein Unternehmen die gegebenen Outputs kostenminimal (oder bei gegebenen Kosten, 

die maximale Menge an Outputs) bereitstellen kann. Für Erdgasnetze ist zu ermitteln, ob 

ein Verteilnetzbetreiber seine jeweilige Versorgungsaufgabe zu minimalen Kosten erfüllt. 

Neben den allgemeinen Problemen eines Benchmarkings von Energienetzbetreibern, er-

geben sich beim Benchmarking von Gasnetzen gravierende zusätzliche Probleme: 

1. Für Gasnetzbetreiber lässt sich eine exogene Versorgungsaufgabe nicht eindeutig 

definieren, die als Output im Benchmarking verwendet werden kann. Dies hat ver-

schiedene Ursachen: 

o Gas wird in Deutschland nicht flächendeckend angeboten und es besteht 

keine allgemeine Versorgungspflicht. Vielmehr ist es eine unternehmerische 

Entscheidung, ob bestimmte Gebiete mit Gas erschlossen werden. 

o Gas steht im Wettbewerb zu anderen Energieträgern; selbst wenn ein Ge-

biet erschlossen wird, kann in der Regel nur ein Teil der potentiellen Nach-

frage auch gewonnen werden. 

o Teilweise sind in einem Gebiet mehrere Gasnetzbetreiber tätig, die sich ein 

Versorgungsgebiet teilen bzw. Transportleistungen im Wettbewerb zuein-

ander anbieten.  

o Aktuelle Investitionsentscheidungen werden durch geplante Netzentwick-

lung beeinflusst (Vorinvestitionen). 

2. Die Erdgasnetze in Deutschland befinden sich in unterschiedlichen Marktphasen. 

Neben Netzen, die schon sehr alt sind und in ihren Gebieten eine Situation nahe 

der Vollversorgung etablieren konnten, finden sich relativ junge Netze, die erst eine 

geringe Anschlussquote erreicht haben. Außerdem werden teilweise Gebiete neu 

mit Gas erschlossen. Ein Vergleich von Unternehmen in derartig unterschiedlichen 

Marktphasen birgt das Risiko, dass «Äpfel mit Birnen» verglichen werden. 

Generell kann festgestellt werden, dass sich das Benchmarking-Modell für Gasnetze be-

züglich der Parameterwahl (Output- und Umfeldvariablen) erst in einer Anfangsphase be-

findet, so dass die Formulierung von robusten Benchmarking-Modellen noch nicht möglich 

ist (BNetzA, Kap. 13; Sumicsid, 2006). Die oben angesprochenen Probleme werden bisher 

nicht angemessen thematisiert. Hier gilt es, in enger Zusammenarbeit mit Branchenvertre-

tern die relevanten Parameter und Modellspezifikationen zu eruieren. 
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Ein Effizienzvergleich über Benchmarking-Methoden ist für Gasnetze aufgrund der nicht 

exogen vorgegebenen Versorgungsaufgabe methodisch sehr anspruchsvoll. Bisher konn-

ten keine robusten Modelle für die Gaswirtschaft hergeleitet werden, die die Heterogenität 

der Gasnetzbetreiber angemessen berücksichtigen. Soll ein Benchmarking durchgeführt 

werden, sollte die Verordnung festlegen, welche Methoden für das Benchmarking grund-

sätzlich in Frage kommen und welche Methoden nicht angewendet werden können. Au-

ßerdem ist festzuhalten, dass die konkrete Ausgestaltung der zum Einsatz kommenden 

Methoden und Variablen durch die Behörde unter Einbezug der Netzbetreiber zu erfolgen 

hat. 

6.3 Vergleichbarkeit und Robustheit 

Für ein aussagekräftiges Benchmarking ist eine einheitliche und vergleichbare Datenbasis 

unerlässlich. Dass Datenprobleme zu Verzerrungen führen, die sich je nach Methode un-

terschiedlich auf die Ergebnisse auswirken können, wurde in Abschnitt 6.1.4 aufgezeigt. 

Insbesondere wenn Benchmarking-Ergebnisse in eine individuelle Produktivitätsvorgabe 

überführt werden sollen, ist besondere Vorsicht geboten, damit das Ziel einer Anreizregu-

lierung nicht durch unerreichbare und unübertreffbare Vorgaben beeinträchtigt wird. 

• Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die einem Benchmarking zugrunde gelegten Da-

ten, die Besonderheiten der Gasnetzbetreiber ausreichend erfassen. Dies bedeutet 

eine allgemeingültige und klar abgrenzbare Definition der zu erhebenden Daten. 

• Marktphasen bzw. Investitionszyklen sowie Abschreibungs- und Aktivierungspoliti-

ken in der Kostenbasis (Input) müssen z. B. durch eine Vergleichbarrechnung, eine 

Clusterung oder Berücksichtigung von Korrekturfaktoren angemessen berücksich-

tigt werden. 

• Es gilt, sich der Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden bewusst zu sein, 

die insbesondere bei Datenfehlern erhebliche Auswirkungen haben können. 

Aufgrund der genannten methodischen Probleme ist die komplementäre Verwendung meh-

rerer Methoden ratsam. Dabei können sowohl verschiedene Methoden als auch verschie-

dene Spezifikationen (verschiedene Output- oder Strukturvariablen oder Annahmen über 

Skaleneffekte) zur Anwendung gelangen. Unternehmen, die nach einer Methode sehr inef-

fizient abschneiden, weil es nicht möglich ist, für gewisse strukturelle Unterschiede zu kor-

rigieren, kann bei der Verwendung anderer Methoden eine höhere Effizienz beigemessen 

werden. 
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Die ersten Modellrechnungen mit den erhobenen Daten der Gasnetzbetreiber deuten dar-

auf hin, dass noch erhebliche Dateninkonsistenzen vorliegen, die nicht zuletzt auf Proble-

me bei der Erhebung zurückzuführen sind. Auch zeigt sich, dass die bisher präsentierten 

Ergebnisse für den Strombereich eine unplausible Streuung der Effizienzwerte sowie eine 

geringe Korrelation der Effizienzwerte zwischen unterschiedlichen Methoden aufweisen, 

was auf eine mangelnde Robustheit schließen lässt (vgl. Sumicsid, 2006). 

Aus diesem Grund ist besonders zu Beginn einer Anreizregulierung, wenn die Datenlage 

erfahrungsgemäß noch schlecht ist,15 besondere Vorsicht geboten, um zu verhindern, dass 

unrealistische Effizienzpotentiale aufgrund fehlerhafter Daten ausgewiesen werden. Daher 

sind die Effizienzvorgaben, die aus einer derart unsicheren Datenbasis abgeleitet werden, 

mit Sicherheitsabschlägen zu versehen. 

Für die Schaffung einer einheitlichen Datenbasis ist eine Verbesserung der Definitionen der 

zu erhebenden Daten zwingend erforderlich. Diese sollte in Absprache mit den jeweiligen 

Verbänden erfolgen, um relevante gas- bzw. strommarktspezifische Besonderheiten richtig 

zu erfassen. Es müssen für das Benchmarking auch weitere Positionen, die die Kosten 

beeinflussen, jedoch keine Aussage über die Effizienz der Unternehmung zulassen, berei-

nigt werden (z.B. Baukostenzuschüsse, Fremdkapitalzinsen, evtl. Rückstellungen). Sicher-

gestellt werden muss außerdem, dass eine Vergleichbarkeit der Kostenangaben gegeben 

ist, ohne die Benchmarking-Ergebnisse nicht aussagekräftig sein können. Es ist unbedingt 

transparent zu machen, wie diese Vergleichbarkeit hergestellt werden soll (BNetzA, Kap. 

12). 

Das von der BNetzA angestrebte mehrstufige Verfahren zur Bereinigung und Plausibilisie-

rung der Datenbasis ist zu begrüßen.  

Eine abschließende Beurteilung der Datenqualität kann auf Basis der bisher veröffentlich-

ten, rudimentären Ergebnisse zum Benchmarking von Gasnetzen nicht vorgenommen wer-

den. Dies deutet darauf hin, dass schwerwiegende Datenprobleme bestehen, die einen 

aussagekräftigen Effizienzvergleich in Frage stellen. Es ist daher unbedingt eine komple-

mentäre Nutzung verschiedener Methoden zu fordern. Solange aufgrund von Datenfehlern 

unrealistische Effizienzpotentiale ermittelt werden könnten, sind Sicherheitsabschläge auf 

die Effizienzvorgaben vorzusehen. Insgesamt ist ein abschließendes Konzept, das in eine 

Verordnung umgesetzt werden könnte, noch nicht erkennbar. 

                                                  

15  So wurde beispielsweise in Norwegen zu Beginn der Anreizregulierung für Stromnetze auf ein Benchmarking 
verzichtet, da die Datenqualität keinen aussagekräftigen Vergleich zuließ (Wild und Vaterlaus, 2002). 
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7 UMSETZUNG DER BENCHMARKING-ERGEBNISSE IN INDIVIDUELLE VORGABEN  

Die Ergebnisse des Benchmarkings sind im Rahmen der Anreizregulierung in eine Effi-

zienzvorgabe zu überführen, die gemäß § 21a Abs. 5 EnWG erreichbar und übertreffbar 

sein muss. Die Umsetzung erfolgt grundsätzlich nach einer für alle Unternehmen gültigen, 

festgelegten Formel. Dieses Vorgehen sichert die Transparenz und Zuverlässigkeit des 

Regulierungsrahmens. In begründeten Fällen ist eine individuelle Anpassung der Effizienz-

vorgaben an die Besonderheiten des Unternehmens vorzunehmen. Denn den Netzbetrei-

bern muss aus Gründen der Transparenz und Rechtssicherheit die Möglichkeit eingeräumt 

werden, zu den individuellen Effizienzvorgaben Stellung zu nehmen und im Rahmen der 

sachlichen Rechtfertigung ungerechtfertigte Benachteiligungen aufgrund individueller Be-

sonderheiten vorzubeugen. 

Der Grundsatz einer formelmäßigen Überführung entspricht dem Konzept der «Methoden-

regulierung» und ist zu begrüßen. Individuelle Besonderheiten, die nicht im Benchmarking 

abgebildet werden können, müssen jedoch im Rahmen der sachlichen Rechtfertigung be-

reinigt werden können.  

Werden, wie im Berichtsentwurf der BNetzA vorgesehen, verschiedene Benchmarking-

Methoden komplementär angewandt, lassen sich prinzipiell zwei Vorgehensweisen unter-

scheiden, wie aus diesen verschiedenen Ergebnissen eine individuelle Produktivitätsvor-

gabe abgeleitet werden kann: 

Bei einer Durchschnittsbildung  werden die einzelnen Ergebnisse (gleich-)gewichtet und 

zu einem Ergebnis zusammengefasst. Die daraus resultierende Durchschnittseffizienz ist 

jedoch dann als problematisch anzusehen, wenn beispielsweise über eine DEA-CRS oder 

eine COLS ein sehr strenger Benchmark gesetzt wird, der durch die Ergebnisse etwaiger 

anderer Methoden nicht korrigiert wird. Die Gefahr einer zu strengen Effizienzvorgabe kann 

entschärft werden, wenn die OLS-Methode als «dämpfendes» Element eingesetzt wird.  

Bei der so genannten Bestabrechnung  wird lediglich der am wenigsten strenge Bench-

mark für die Überführung in eine individuelle Effizienzvorgabe verwendet. Dieses Verfahren 

ist besonders dann vorzuziehen, wenn Datenprobleme bestehen und Strukturmerkmale 

oder unternehmensindividuelle Besonderheiten nur unzureichend innerhalb der Modellspe-

zifikation berücksichtigt werden können. Eine Bestabrechnung trägt außerdem dazu bei, 

dass den effizientesten Unternehmen die Möglichkeit eines Übertreffens der Vorgaben 

gegeben wird (BNetzA (960)). 
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Der parallele Einsatz mehrerer Benchmarking-Methoden ist zwingend. Unter regulatori-

scher Vorsicht und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben von erreichbaren 

und übertreffbaren Effizienzvorgaben empfiehlt sich zudem eine Bestabrechnung zuguns-

ten der Netzbetreiber.  

Des Weiteren ist bei der Überführung die bereits in Abschnitt 4.2 diskutierte Beeinflussbar-

keit von Kostenanteilen zu berücksichtigen, damit die Effizienzvorgaben die Anforderung 

der Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit erfüllen können. Aus dieser Forderung folgt auch, 

dass eine initiale Absenkung der Kosten auf das durchschnittliche Effizienzniveau der 

Branche (vgl. auch Abschnitt 2.4) nicht zulässig ist. Dies trifft insbesondere für Netzbetrei-

ber mit jungen Netzen und hohen Kapitalkosten der Bestandsanlagen zu. 

Aufgrund der Nicht-Beeinflussbarkeit der Kapitalkosten von Bestandsanlagen müssen Vor-

gaben, damit diese erreichbar und übertreffbar sind, den Erneuerungszyklus der Netze 

berücksichtigen. Der Abbau der ermittelten Ineffizienzen ist (rechnerisch) über eine Frist zu 

verteilen, die sich an den Erneuerungszyklen der Investitionen und an der Kapitalintensität 

orientiert.  

Um die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit von Vorgaben gemäß § 21a Abs. 5 EnWG si-

cherzustellen, kann ein minimales Effizienzniveau, z. B. 70% (vgl. Norwegen) oder 74,76% 

(vgl. Österreich), bestimmt werde, das nicht unterschritten werden kann. Unternehmen, für 

die in einem Benchmarking ein schlechteres Effizienzniveau ermittelt wird, werden für die 

Berechnung des individuellen X-Faktors auf diese Mindesteffizienz gesetzt. 

Durch die Festlegung einer minimalen Effizienz in Kombination mit einer Aussage dazu, in 

welchem Zeitraum Effizienzsteigerungspotenziale realisiert werden müssen, wird der Ma-

ximalwert des individuellen X-Faktors begrenzt. In Norwegen beträgt der maximale indivi-

duelle X-Faktor 2% p. a. und in Österreich 3,5% p. a. Gemäß der Aussage im Berichtsent-

wurf, dass Ineffizienzen innerhalb von ein bis zwei Regulierungsperioden, was rund 5 Jah-

ren entspräche (bzw. 3 Jahre für Opex und 6-8 Jahre für Kapitalkosten), abgebaut werden 

müssen (BNetzA (256)) ergäbe sich bei einem Effizienzwert von 70% im Benchmarking 

eine individueller X-Faktor von 6% p. a. Bei einer Effizienz von 50% gemäß Benchmarking 

ein individueller X-Faktor von 10% p. a.16 Ein Vergleich mit den Niederlanden über mehrere 

Perioden hinweg ist schwierig, da in der ersten Regulierungsperiode (2001 bis 2003) kein 

individueller X-Faktor angesetzt wurde. 

                                                  

16  Die Berechnung ist wie folgt: Bei 70% Effizienz (oder 30% Ineffizienz): (100-70)/5 Jahre=6% p.a. und bei einer 
Effizienz von 50% : (100-50)/5=10% p.a. 
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Die sich ergebenden Effizienzvorgaben bewegen sich somit nicht – wie im Berichtsentwurf 

(BNetzA (970)) festgehalten – «im Rahmen des international üblichen» sondern können – 

selbst bei Vernachlässigung einer möglichen initialen Absenkung – um ein Mehrfaches 

über den maximalen Werten in Österreich oder Norwegen liegen. 

Um auch eine Übertreffbarkeit der Effizienzvorgaben zu gewährleisten und Daten- sowie 

methodische Probleme eines Benchmarkings aufzufangen, sollten für die individuellen Effi-

zienzvorgaben ausreichende Sicherheitsabschläge und eine Beschränkung der maximalen 

individuellen Effizienzvorgabe festgelegt werden.  
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8 QUALITÄTSREGULIERUNG  

Im Rahmen der Anreizregulierung bestehen für die Unternehmen unter Umständen Anrei-

ze, die Qualität der Versorgung zu vernachlässigen, um Kosteneinsparungen realisieren zu 

können. Damit auf erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Organisati-

onsstrukturen nicht verzichtet wird, finden sich in den international angewandten Systemen 

der Anreizregulierung Elemente der Qualitätsregulierung. Für Gasnetzbetreiber ist dieser 

Anreiz zu einer Vernachlässigung der Qualität nur begrenzt gegeben, da Versorgungs- und 

Servicequalität Wettbewerbsparameter darstellen. Erdgas ist dem Substitutionswettbewerb 

auf dem Wärmemarkt ausgesetzt. Eine mangelhafte Sicherheit und Zuverlässigkeit der 

Gasversorgung sowie eine schlechte Servicequalität führen langfristig zu einem Verlust von 

Kunden oder Problemen bei der Neugewinnung der Kunden, so dass die hohen Anfangsin-

vestitionen nicht amortisiert werden können. Untersuchungen zur Kundenzufriedenheit bei 

der Servicequalität der Gasversorgung unterstreichen die generell hohe Zufriedenheit (vgl. 

z.B. EU-Kommission, 2005; Eurobarometer, 2005). Es ist daher davon auszugehen, dass 

das Qualitätsniveau der Gasnetzbetreiber hoch ist. Die Sicherung der technischen Stan-

dards wird nicht zuletzt auch durch die DVWG-Regelwerke gesichert, mit denen in der Ver-

gangenheit gute Erfahrungen bezüglich der Einhaltung eines hohen Qualitätsniveaus ge-

macht werden konnten. 

Aufgrund des Substitutionswettbewerbs auf dem Wärmemarkt und dem Einfluss der tech-

nischen Regelwerke ist nicht damit zu rechnen, dass sich bei den Gasnetzbetreibern im 

Zuge der Anreizregulierung gravierende Qualitätsprobleme einstellen. 

Gemäß § 21a Abs. 5 EnWG soll die Versorgungsqualität in der Anreizregulierung berück-

sichtigt werden. Die Versorgungsqualität lässt sich anhand der folgenden Kriterien beurtei-

len: 

• Technische Sicherheit, 

• Zuverlässigkeit (Verfügbarkeit), 

• Produktqualität und 

• Servicequalität. 

Die Definition der technischen Qualitätsparameter «Sicherheit, Zuverlässigkeit und Pro-

duktqualität» erfolgt im DVGW – Arbeitsblatt G 1100 (Entwurf). Darin werden die sich aus 

dem EnWG ergebenden Forderungen zum Nachweis der technischen Qualität ebenso 

umgesetzt wie die Definition der technischen Mindestanforderungen nach § 19 EnWG. Die 

Regulierung dieser Kriterien muss unterschiedlich erfolgen und ist auch unter Berücksichti-
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gung der branchenspezifischen Besonderheiten zu bewerten. Daraus ergibt sich, dass in 

gewissen Punkten unterschiedliche Vorgaben für die Gas- und die Stromwirtschaft festge-

legt werden sollen. Dies trifft insbesondere für die Bereiche Sicherheit und Produktqualität 

zu (BNetzA (1097-1098)). 

Die von der BNetzA vorgesehene Orientierung der Qualitätsregulierung am gesamtwirt-

schaftlichen Optimum ist zu begrüßen (BNetzA, Kap. 16.3.1). Wie dieses Optimum zu defi-

nieren ist, ist abhängig von den Präferenzen der Kunden. Über die genauen Präferenzen 

der Kunden besteht jedoch noch Unsicherheit. Die Ergebnisse einer Kundenbefragung in 

der Schweiz zeigen, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden für Verfügbarkeit (keine 

Unterbrechungen) hoch ist (vgl. Plaut Economics, erscheint in Kürze). Bevor Mindeststan-

dards und finanzielle Anreize (Pönalen) zu deren Einhaltung eingeführt werden, müssen im 

Vorfeld entsprechende Analysen der Kundenbedürfnisse und -einstellungen durchgeführt 

werden. Es bestehen zwar bereits international Erfahrungen mit Mindeststandards bei der 

Gas- und Stromversorgung, die in der Praxis gebräuchlichen Grenzwerte variieren jedoch 

stark (E-Bridge, 2006). Richtwerte sowie Mindeststandards aus anderen Ländern sind hin-

sichtlich ihrer Eignung für die Situation auf dem deutschen Gasmarkt zu überprüfen. Die 

Ermittlung der Kundenpräferenzen ist dabei als ein wichtiger Aspekt zu nennen. Ebenso 

sollten – wenn das Ziel der Orientierung an einem gesamtwirtschaftlichen Optimum ange-

strebt wird – Zahlungen an Verbraucher erst dann eingeführt werden, wenn die konkreten 

Bedürfnisse der Kunden und ihre Zahlungsbereitschaft für Qualität erfasst worden sind. 

Da der Qualitätsstandard der Gasversorgung als hoch anzusehen ist, sollte in der 1. Regu-

lierungsperiode auf die Einführung einer Qualitätsregulierung mit Auswirkungen auf die 

Erlösobergrenze verzichtet werden. Diese Phase sollte vielmehr dazu genutzt werden, die 

in der G 1100 definierten Qualitätskennzahlen sowie Daten zur Festlegung von Mindest-

standards und finanziellen Anreizen zu ermitteln. Die positiven Erfahrungen mit der Festle-

gung von Qualitätsstandards, insbesondere bezogen auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und 

Produktqualität im Rahmen des DVGW-Regelwerks sind hierbei zu berücksichtigen. Die 

Informationen können einerseits in enger Zusammenarbeit mit der Branche erarbeitet wer-

den, andererseits bieten sich Kundenumfragen (vgl. BNetzA (1092)) an, um die Präferen-

zen der Kunden zu ermitteln.  

Bevor finanzielle Anreize eingeführt werden können, sind die Kundenbedürfnisse bezüglich 

des gewünschten Qualitätsniveaus und entsprechende Zahlungsbereitschaften zu ermit-

teln. Bei der Ausgestaltung der Qualitätsregulierung bietet es sich außerdem an, die positi-

ven Erfahrungen der Branche durch die Festlegung von Qualitätsstandards im DVGW-

Regelwerk zu berücksichtigen. 
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Zur langfristigen Sicherung der Qualität sind umfassende Monitoring- und Veröffentli-

chungsvorschriften (BNetzA, Kap. 16.4.2) sowie die Implementierung von systematischen 

Qualitäts-Managment-Systemen (BNetzA, Kap. 16.4.4) vorgesehen. Sie sollen außerdem 

dazu dienen, dass bei Entscheidungsprozessen in Unternehmen auch Qualitätsaspekte 

Eingang finden (E-Bridge, 2006). Dieser Forderung wird durch das «Technische Si-

cherheits – Management» (TSM) des DVGW bereits heute entsprochen. Unternehmen, die 

sich einer Überprüfung nach dem TSM unterziehen, haben den Nachweis der technischen 

Qualität der Gasversorgung im Sinne des § 49 EnWG geführt. Es bietet sich an, das Sys-

tem des TSM weiter auszubauen. Weitergehende Maßnahmen sind auf ihr Kosten-Nutzen-

Verhältnis und ihre Praktikabilität zu prüfen.  

 Bei Gasversorgern ist die Servicequalität ein Verkaufsargument im Wettbewerb mit ande-

ren Energieträgern. Ein Zwang zur Einführung von teuren Qualitäts-Management-

Systemen bringt deshalb in Bezug auf die technischen Parameter Sicherheit, Produktquali-

tät und Zuverlässigkeit keine, bei der Servicequalität allenfalls unbedeutende Verbesserun-

gen. Generell sollte bei einer Anreizregulierung, das gewünschte Ergebnis (Qualitätsni-

veau) und nicht die Maßnahmen zu deren Erreichung (z.B. Einführung von Qualitäts-

Management-Systeme) reguliert werden, um auch hier Anreize für möglichst effiziente Lö-

sungen auszusenden. 

Bevor über das bestehende Niveau hinaus gehende Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

umgesetzt werden, sind sie hinsichtlich ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses und ihrer Prak-

tikabilität zu prüfen. 
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